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1. Rechtsgrundlage  
 
Der Bebauungsplan wird auf der Grundlage des Baugesetzbuch (BauGB i.d.F. der 
Bekanntmachung vom  23.09.2004, BGBl. I S. 2414 zuletzt geändert durch Art. 21 des 
Gesetzes vom 21.06.2005, BGBl. I S. 1818), der Brandenburgische Bauordnung 
(BbgBO in der Fassung vom 16.07.2003, GVBl. I S. 210 zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15.09.2005, GVBl. I S.242) und der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg als Satzung aufgestellt. 
Für den B-Plan gelten die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - 
Baunutzungsverordnung - (BauNVO vom 23. Januar 1990, BGBl. I S. 132 zuletzt 
geändert am 22. April 1993, BGBl. I S. 466) und die Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung 1990 - 
(PlanzV 90 vom 18. Dezember 1990, BGBl. 1991 I S. 58) 
Der auf der Grundlage des Gesetzes über den Naturschutz und die Landschaftspflege 
im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz - (BbgNatSchG i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 26.05.2004, GVBl. I S. 350) erstellte Umweltbericht und GOP 
behandelt die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf Natur und Landschaft.  
Die daraus resultierenden Festsetzungen werden gemäß Gesetz über Naturschutz und 
Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - (BNatSchG vom 25. März 2002, BGBl. I 
S. 1193 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2004, BGBl. I S. 186) 
in den Bebauungsplan übernommen.  

 
2.  Anlass zur Änderung des bestehenden Bebauungsplanes  
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt(Oder) hatte am 17.06.2004 den 
Bebauungsplan BP-06-���������Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�������³���D�O�V���6�D�W�]�X�Q�J���E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� 
Ziel der Aufstellung des B-Planes war die geordnete städtebauliche Entwicklung des ca. 
�����K�D�� �J�U�R�‰�H�Q�� �$�U�H�D�O�V�� �Ä�5�R�W�H�� �.�D�V�H�U�Q�H�³�� �P�L�W�� �G�H�Q�N�P�D�O�J�H�V�F�K�•�W�]�Wem Ensemble wegen seiner 
attraktiven Lage in der Nuhnenvorstadt zu einem attraktiven Wohn- und 
Gewerbestandort.  
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wurde auf der Grundlage eines 
Städtebaulichen Rahmenplanes und eines Grünordnungskonzeptes der Stadt 
Fra�Q�N�I�X�U�W���2�G�H�U�����H�U�D�U�E�H�L�W�H�W�����0�L�W���G�H�Q���3�O�D�Q�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���Z�X�U�G�H�Q���G�L�H���Ä�S�O�D�Q�X�Q�J�V�J�U�X�S�S�H�����³����
Umweltplanung für Kommunen und Region GmbH Berlin und das 
Landschaftsarchitekturbüro Wallmann, Berlin von der Brandenburgischen Boden 
Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG) beauftragt. 
Im Zuge der schrittweisen Umsetzung des rechtskräftigen B-Planes werden unter 
Berücksichtigung von konkreten Baugrunduntersuchungen und Investoreninteressen 
Änderungen in der Verkehrserschließung und der Art und dem Maß der baulichen 
Nutzung einzelner festgesetzter Wohngebiete erforderlich. 
Die wesentlichen Grundzüge des städtebaulichen Konzeptes, die Entwicklung des 
Gebietes hin zu einem wichtigen Wohn- und Gewerbestandort und die grünordnerischen 
Zielsetzungen bleiben erhalten und werden im Bebauungsplan BP-06-�������� �Ä�$�X�J�X�V�W-
Bebel-Straße 35 - �������b�Q�G�H�U�X�Q�J�³���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���I�R�U�W�J�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q���X�Q�G���H�U�J�l�Q�]�W�� 

 
3. Zielsetzung für die Aufstellung des  

Bebauungsplan BP -06-���������Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel -Straße 35 - �������b�Q�G�H�U�X�Q�J�³ 
 

Durch die aktuellen Entwicklungen bei der Planung und Vorbereitung von Investitionen 
�L�P�� �*�H�E�L�H�W�� �G�H�U�� �Ä�5�R�W�H�Q�� �.�D�V�H�U�Q�H�³�� �Z�H�U�G�H�Q�� �L�Q�� �H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q�� �7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �G�H�V�� �G�H�U�]�H�L�W��
rechtswirksamen Bebauungsplanes mehr als geringfügige Änderungen und 
Ergänzungen erforderlich, die eine Überarbeitung der vorliegenden Planungen 
hinsichtlich der Verkehrserschließung, der Zuordnung von öffentlichen und privaten 
Grünflächen und der Nutzung einzelner Wohngebiete erfordern. 
Nach Vorliegen des Investorenkonzeptes für die Nutzung des denkmalgeschützten 
Kasernenbereiches steht die Planstraße B nicht mehr zur Verfügung. Die geplante 
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Ringerschließung der hinterliegenden Wohngebiete durch die Planstraßen A und B 
muss damit aufgegeben und geändert werden.  
Der westliche Plangebietsteil wird durch eine Stichstraße mit Wendehammer unter 
Berücksichtigung konkreter Nutzerinteressen für das Mischgebiet MI 1 und die im 
Norden und Nordosten ausgewiesenen Wohngebiete WA 2 bis 4 durch den Ausbau des 
Schwarzen Weges als Anliegerstraße erschlossen. 
Ein aktuelles Baugrundgutachten schränkt die Bebaubarkeit des ausgewiesenen 
allgemeinen Wohngebietes im Nordwesten des Plangebietes erheblich ein. Dieses 
Gebiet wird als Kleinsiedlungsgebiet mit geringer Überbaubarkeit, aber vielfältiger 
Nutzungsmöglichkeit festgesetzt. 
Der bestehende Grünordnungsplan ist zu überarbeiten und zu ergänzen und bildet die 
Grundlage fortführender Planungen, ergänzender Festsetzungen und die Erarbeitung 
des erforderlichen Umweltberichtes. 

 
4.  Verfahren zum  

Bebauungsplan BP -06-���������Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel -�6�W�U�D�‰�H�������³��- 1. Änderung  
 

Am 24.11.2005 hat die Stadt Frankfurt(Oder) die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes BP-06-�������� �Ä�$�X�J�X�V�W-
Bebel-Straße 35 - ������ �b�Q�G�H�U�X�Q�J�³�� �E�H�N�D�Q�Q�W�� �J�H�P�D�F�K�W�� �X�Q�G�� �D�P�� ���������������������� �H�L�Q�H��
Bürgerversammlung im Stadthaus hierzu durchgeführt. 
Mit Schreiben vom 29.11.2005 wurden die berührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange von der geplanten Aufstellung der 1. Änderung zum B-Plan unterrichtet und 
erhielten Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit. 
Parallel dazu wurde das verkehrs- und stadttechnische Erschließungskonzept mit den 
Ämtern der Stadt und den Stadtwerken Frankfurt(Oder) GmbH erarbeitet. 
Der Entwurf zum Bebauungsplan BP-06-�������� �Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-Straße 35 - 1. Ä�Q�G�H�U�X�Q�J�³��
mit Begründung, Umweltbericht und Grünordnungsplan berücksichtigt die 
eingegangenen Hinweise und Anregungen der Bürger und Träger öffentlicher Belange. 

 
5.  Berücksichtigung übergeordneter Planungen  
 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm LEPRO 
Landesentwicklungsplan Brandenburg LEP I  
Regionalplan 
Flächennutzungsplan FNP 

 
Die Stadt Frankfurt/Oder wurde den Zielen der übergeordneten Planungen folgend als 
regionales Entwicklungszentrum des Städtekranzes und dem raumordnerischen Leitbild 
entsprechend als Oberzentrum ausgewiesen. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine Konversionsfläche zur Sicherung 
festgelegter Siedlungsflächen im Stadtgebiet und zur Deckung des überörtlichen 
Siedlungsbedarfs entwickelt.  
Der Entwicklung von innerstädtischen Flächen wird damit der Vorrang vor 
Entwicklungen im Außenbereich eingeräumt. 
Nach den Vorgaben des Flächennutzungsplans werden unter Ausschöpfung der 
Möglichkeiten in bereits besiedelten Stadtgebieten mit guter Infrastruktur bebaubare 
Flächen einer ehemaligen Kasernenanlage als Allgemeine Wohngebiete WA und 
Mischgebiete MI festgesetzt. 
�'�L�H�� �X�Q�W�H�U�� �'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�� �V�W�H�K�H�Q�G�H�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�� �X�Q�G�� �$�Q�O�D�J�H�Q�� �G�H�U�� �Ä�5�R�W�H�Q�� �.�D�V�H�U�Q�H�³��
werden einer wünschenswerten Nutzung zugeführt und attraktive Standorte für 
individuellen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. 
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6. Plangebiet / Geltungsbereich  
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes BP-06-���������Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-Straße 
�����³-1. Änderung wird bis auf eine geringe Korrektur einer Flurstücksgrenze im Norden 
übernommen und umfasst ein ca. 15 ha großes Areal mit folgenden Grenzen: 

- im Norden Kleingartensiedlung und Garagenkomplex 
- im Osten öffentliche Straße Schwarzer Weg 
- im Süden August-Bebel-Straße 
- im Westen Wohnanlage des Studentenwerkes und Landschaftsraum Klingetal 

 
Das Plangebiet umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Frankfurt(Oder): 
Flurstücke 34-37, Schwarzer Weg Flurstück 44 (teilweise), 45, 47, 60 (teilweise), 77-84 
der Flur 90; August-Bebel-Straße Flurstück 2 (teilweise) der Flur 87 und Flurstück 384 
(teilweise) der Flur 86 

 
7.  Lage und städtebauliche Einbindung des Plangebietes  
 

Das Bebauungsplangebiet August-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�� �������� �G�L�H���V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���Ä�5�R�W�H�Q���.�D�V�H�U�Q�H�³����
liegt in der Nuhnenvorstadt, einem Stadtgebiet von Frankfurt(Oder) westlich des 
Zentrums. 
Die Nuhnenvorstadt wird im Norden und Osten von umfangreichen Anlagen des 
Rangierbahnhofes, im Süden durch Kleingartensiedlungen und im Westen durch die 
Straßen Birnbaumsmühle und Nuhnenstraße begrenzt. 
Das Plangebiet liegt an der Hauptverkehrsader des Stadtteils, der August-Bebel-Straße 
mit Straßenbahnverkehr, die eine günstige Verbindung zur Innenstadt im Osten und 
zum Anschluss an die BAB 12 im Süden schafft. 
In der Nähe des Plangebietes sind im Norden und Westen Kleingärten und der 
Landschaftsraum Klingetal prägend, im Osten schließt sich Wohnbebauung und weiter 
ein Teil der Europa-Universität Viadrina an. Im Süden befinden sich Wohnbebauung mit 
�/�l�G�H�Q���X�Q�G���*�H�V�F�K�l�I�W�H�Q���X�Q�G���G�L�H���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�Q�W�H���*�D�U�W�H�Q�V�L�H�G�O�X�Q�J���Ä�3�D�X�O�L�Q�H�Q�K�R�I�³��
aus den 20er Jahren. 

 
8.  Analyse der städteba ulichen Ausgangssituation  
 
8.1  Standortbeschreibung  
 

Der Geltungsbereich des B-Planes BP-06-�������� �Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-Straße 35 - �������b�Q�G�H�U�X�Q�J�³��
erstreckt sich auf das Gesamtareal der ehemaligen Nuhnenkaserne und schließt die 
südwestlich angrenzende Sportfläche und eine Fläche des ehemaligen Supermarktes 
an der August-Bebel-Straße mit ein. 
Nach Übertragung der militärischen Liegenschaft 1992/93 an die Bundesrepublik 
Deutschland und 1994 weiter an das Land Brandenburg wurde die Immobilie nicht mehr 
genutzt. 
An der August-Bebel-Straße befinden sich mehrgeschossige, denkmalgeschützte 
Gebäude in Ziegelbauweise und in einem erhaltungswürdigen Zustand.  
In Vorbereitung einer Umgestaltung und Umnutzung des Kasernenareals im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes wurden Nebengebäude, Heizhaus, 
Tankstelle und weitere Anlagen der militärischen Nutzung im nördlichen Teil bereits 
beseitigt und die umfangreichen Straßen-, Wege- und Platzflächen entsiegelt. 
Das Kasernengelände wird durch Zäune und Mauern von der umgebenden 
Stadtstruktur getrennt und ist nicht allgemein zugänglich. Teilweise stehen 
Umgrenzungsmauern unter Denkmalschutz. 
Die Nutzung der Sportplatzfläche ist aufgegeben und steht mit weiteren beräumten 
Flächen der künftigen Wohn- und Gewerbenutzung zur Verfügung. 
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8.2  Eigentumsverhältnisse  
 

Die Liegenschaft der ehemaligen Kasernenanlage ist nach WGT-Gesetz vom 3. Juni 
1994 Teil des unselbständigen Sondervermögens des Landes Brandenburg 
(Grundstücksfond Brandenburg). Die Geschäftsbesorgung obliegt der 
Brandenburgischen Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH. 
Die Investoren der Graupner-Gruppe haben zwischenzeitlich den denkmalgeschützten 
Bereich der Kasernenanlage und Teile der Mischgebietsflächen erworben und planen 
die Entwicklung nach den Vorgaben des B-Planes. 

 
8.3  Denkmalschutz  
 

Der umfangreiche Gebäudekomplex der ehemaligen Nuhnenkaserne entlang der 
August-Bebel-Straße ist als Ensemble denkmalsrechtlich geschützt. 
Folgende Gebäude und Anlagen unterliegen dem Denkmalschutz 

- das Mannschaftshaus I (Nr. 15) mit Stallanlage I (Nr. 16a+b) und Reithalle I (Nr. 16) 
- die Reithalle II (Nr. 14 + 14b) 
- das Mannschaftshaus II (Nr. 4) 
- das Familienwohnhaus (Nr. 3) 
- das Mannschaftshaus III (Nr. 2) 
- die original erhaltene Pflasterung im östlichen Teil des Kasernengeländes 
- die Einfriedung des alten Kasernengeländes an den Straßen 
- die alten Platzanlagen mit Baumbestand 
- Grünflächen im Bereich der Mannschaftshäuser I und II 

In seiner Lage, Proportion und Erscheinungsbild sind geschützt: 
- der ehemalige Pferdestall IV (Nr. 9a) und der einstige Krankenstall (Nr.13) 

 
8.4  Verkehrs - und stadttechnische Erschließung  
 
8.4.1  Verkehrserschließung 

Das Plangebiet liegt direkt an der August-Bebel-Straße, einer 2-spurigen 
Hauptverkehrsstraße mit beidseitigen Fußwegen und einer mittig verlaufenden 
Straßenbahntrasse. 
Im Osten wird das Gebiet durch den teilausgebauten Schwarzen Weg erschlossen, der 
künftig die Erschließungsfunktion für die nördlichen Wohngebiete übernimmt. 
Innerhalb des Geländes sind befestigte Wege und Plätze nur für den nichtöffentlichen 
Anliegerverkehr vorhanden. Nach kompletter Beräumung des rückwärtigen 
Grundstücksareals stehen Wegebeziehungen zur inneren Erschließung nicht mehr zur 
Verfügung.  
Stellplatzflächen sind im historischen Kasernengelände nur für Anlieger verfügbar.  
Der öffentliche Personennahverkehr ÖPNV mit den Linien 2 und 5 der Straßenbahn in 
der August-Bebel-Straße und einer Buslinie verbindet die Nuhnenvorstadt mit dem 
Stadtzentrum. 
 

8.4.2 Stadttechnische Erschließung 
Alle erforderlichen Versorgungsleitungen (Trinkwasserleitung, Elektro- und Gasleitung, 
Fernmeldekabel) für das Plangebiet befinden sich im öffentlichen Straßenraum der 
August-Bebel-Straße und können genutzt werden. Eine detaillierte Abstimmung mit den 
Stadtwerken ist erfolgt und wird bei der Erschließungsplanung für die Wohn- und 
Gewerbegebiete berücksichtigt. 
Für die Aufnahme der anfallenden Abwässer und Niederschläge sind ein 
Schmutzwasserkanal und ein Regenwasserkanal in der Straße vorhanden.  
 

8.4.3 Versickerung von Niederschlagswasser 
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Zur Entlastung der öffentlichen Anlagen wird Niederschlagswasser vorrangig auf den 
jeweiligen Grundstücken ortsnah versickert oder verwendet. 
Ist eine Versickerung wie unter Pkt. 8.6 erläutert nicht möglich, ist das auf den Straßen 
und auf den Grundstücken anfallende gefasste Niederschlagswasser durch geeignete 
Maßnahmen zeitverzögert dem öffentlichen Regenwasserkanal oder den Anlagen zur 
Regenrückhaltung und Versickerung zuzuführen. 

 
8.5 Verkehrslärm  
 

Durch den öffentlichen Verkehr entstehen Schallimmissionen mit Einfluß auf das 
Plangebiet. Im Rahmen der Untersuchungen zum Bebauungsplan BP-06-013 wurden 
durch Verkehrszählungen folgende Belastungen errechnet: 

- durchschnittliche Belastung  tags  ca. 61 dB(A) 
       nachts  ca. 50 dB(A) 

- Spitzenbelastung   tags  ca. 62 dB(A) 
       nachts  ca. 55 dB(A) 

Wegen sehr geringer Abstände zu den vorhandenen Gebäuden sind die ermittelten 
Werte um 5 dB(A) zu erhöhen. Dies führt zur Überschreitung der Orientierungswerte. Im 
Zuge der Bauantragsverfahren zu den einzelnen Objekten sind, wenn erforderlich, 
passive Schallschutzmaßnahmen nachzuweisen. 

 
8.6 Bergbauflächen  

 
In Teilen des Plangebietes wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts Braunkohle im 
Bergbauverfahren abgebaut. Nach umfangreichen Untersuchungen und 
Sanierungsmaßnahmen kann nach Aussagen des Landesamtes für Geowissenschaften 
Frankfurt(Oder) von einer generellen Bebaubarkeit der entsprechenden Flächen 
ausgegangen werden.  
Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen des Hoch- und 
Straßenbaus sind weiterführende und detaillierte Baugrunduntersuchungen erforderlich. 
Im Bebauungsplangebiet sind deshalb als nachrichtliche Übernahme Flächen 
gekennzeichnet, unter denen der Bergbau umging. Vor Beginn der Bautätigkeit sind 
gezielte Baugrunduntersuchungen zur Tragfähigkeit des Baugrundes erforderlich. 
Die Versickerung von gefasstem Niederschlagswasser ist in diesen Gebieten nicht 
genehmigungsfähig. Anfallende gefasste Niederschläge auf den öffentlichen 
Verkehrsflächen und den privaten Grundstücken sind deshalb abzuleiten.  
(siehe Planteil B Hinweis 6) 

 
8.7 Archäologische Bodenfunde  
 

Nach Untersuchungen durch das Brandenburgische Landesmuseum für Ur- und 
Frühgeschichte, Außenstelle Frankfurt(Oder) wird davon ausgegangen, dass das 
�%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�D�O�� �Ä�N�D�L�V�H�U�]�H�L�W�O�L�F�K�H�� �6�L�H�G�O�X�Q�J�³�� �]�H�U�V�W�|�U�W�� �Z�X�U�G�H���� �(�L�Q�]�H�O�Q�H�� �D�U�F�K�l�R�O�R�J�L�V�F�K��
relevante Funde oder Befunde können jedoch im Plangebiet auftreten. 
Bei Erdarbeiten entdeckte Bodenfunde, wie z.B. Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und andere Funde, wie Scherben, Steingeräte, Skelettreste und 
dergleichen, sind nach § 19 Abs. 1 und 2 DSchGBbg unverzüglich dem 
Brandenburgischen Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte und der Unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen; bis zum Eintreffen der zuständigen Mitarbeiter ist 
die Fundstelle nach § 19 Abs. 3 DSchGBbg sicherzustellen und mind. 5 Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten. 
(siehe Planteil B Hinweis 3) 

 
8.8  Kampfmittelbeseitigung und Altlasten  

 
Das Untersuchungsergebnis einer durchgeführten vertiefenden Gefährdungs-
abschätzung zur Kampfmittelbelastung hat ergeben, dass eine Belastung im Sinne der 
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Kampfmittelverordnung des Landes Brandenburg nicht vorliegt. Die gleiche Aussage 
trifft der Staatliche Munitionsbergungsdienst des Landes Brandenburg. 
Einzelfunde sind jedoch nicht auszuschließen. Erdarbeiten sowie Baumaßnahmen 
sollten unter Beteiligung einer Kampfmittelräumfirma durchgeführt erden. (siehe Planteil 
B Hinweis 1) 

 
Nach Untersuchungen der Umweltanalytik Brandenburg und Auswertung durch KWS 
Geotechnik GmbH liegen keine Nutzungseinschränkungen durch Altlasten vor. 
Oberflächennahe Verunreinigungen können jedoch in den künftigen Baugebieten zu 
Mehraufwendungen durch kontaminationsbedingte Bodenentsorgung und die damit 
erforderliche gutachterliche Begleitung führen.  
Wenn bei Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen entdeckt werden, ist unverzüglich 
die zuständige Behörde zu informieren. Die Baumaßnahmen sind solange einzustellen 
bis eine Entscheidung über den Grad der Gefährdung sowie eine ordnungsgemäße 
Beseitigung der Abfallstoffe getroffen ist. Darüber hinaus wird bei der Errichtung von 
Spielplätzen grundsätzlich eine flächenbezogene Einzeluntersuchung empfohlen. (siehe 
Planteil B Hinweis 4) 

 
 
9. Umweltbericht  

 
Der Zustand der Landschaft und die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter des 
Naturhaushaltes sind im folgenden Umweltbericht umfassend dargestellt. An dieser 
Stelle wird auf den als Fachbeitrag zum B-Plan erstellten Grünordnungsplan verwiesen. 
Verfasser: Büro für Garten- und Landschaftsgestaltung 

   Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Uwe Krauter 
 
9.1 Beschreibung des Vorhabens  

Quellenhinweis: 
Aussagen zum Bestand des Plangebietes wurden weitgehend dem Grünordnungsplan von Stefan Wallmann, Stand 
August 2000, entnommen und partiell nach Standortbegehung Februar 2006 ergänzt. Es wurde nur ein Teil des 
Baumbestandes aktuell erhoben. 

 
9.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans  

Art des Vorhabens 

Das Vorhaben ist in der Begründung zum Bebauungsplan eingehend beschrieben.  
Das Vorhaben liegt vollständig im Innenbereich und unterliegt damit nicht der 
Eingriffsregelung. 
 
Nachfolgend werden stichpunktartig die wichtigsten umweltrelevanten Angaben 
wiederholt: 

 
» städtebauliche Zielstellung 

 �± Erhaltung des denkmalgeschützten Bereiches der Nuhnenkaserne und Nutzung als 
Mischgebiet, 

 �± Einordnung von weiteren Mischgebieten entlang der August-Bebel-Straße, 
 �± Einordnung eines Kleinsiedlungsgebietes mit einem hohen Grünflächenanteil im 

nordwestlichen Teil des Plangebietes (Wohnen und kleinere gewerbliche Nutzungen), 
 �± Einordnung eines allgemeinen Wohngebietes am nördlichen Rand des Plangebietes 

(Schaffung von Einfamilien- und Doppelhausstandorten), 
 �± insgesamt Schaffung von Flächen für ca. 120 WE in den Misch- und Wohngebieten, 
 �± Gliederung der Flächen durch markante Grünzüge, die teilweise Träger des 

öffentlichen Grünsystems sind. 
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» baulich-technische Nutzungen 

 �± Sicherung Mischgebiete (vorhandene historische Bebauung) 
 �± Neubebauung Mischgebiete, allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiet, 
 �± Anlage von Erschließungsstraßen, 
 �± Anlage von Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser. 
 
» Erschließung 

 �± östlicher Bereich über den Schwarzen Weg 
 �± westlicher Bereich über eine neue Anbindung an die August-Bebel-Straße gegenüber 

dem Heimchengrund, 
 �± Mischgebiete über die vorhandenen Zufahrten zum ehemaligen Kasernengelände  
 
» Entwässerung Niederschlagswasser 

(Quelle: ICoMaGmbH, 04. Februar 2006) 

 
a) Verkehrsflächen  

�± August-Bebel-Str. - öffentl. Regenwasser-Kanalisation vorhanden, Situation unverändert 
�± Planstraße "A" - Regenwasser-Kanal geplant, Ableitung in August-Bebel-Str. 
�± Schwarzer Weg - Ca. 90% der Verkehrsfläche entwässert  über einen gepl. 

Regenwasser-Kanal, der in die August-Bebel-Str. anbindet, für ca. 10%  Regenwasser-
Situation wie bisher, kein Ausbau des Schwarzen Weges geplant 

�± Verkehrsflächen innerhalb WA2, WA3, WA4 - Ca. 30% des Verkehrsraumes liegt auf 
Flächen auf denen der Bergbau umging. Das hier anfallende gefasste 
Oberflächenwasser wird abgeleitet, um im Bereich der festgesetzten Rückhalte- und 
Versickerungsflächen zu verweilen oder zu versickern bzw. zeitverzögert dem 
öffentlichen Kanal zugeführt zu werden. Für ca. 70% des Verkehrsraumes wird das 
anfallende Oberflächenwasser über straßenbegleitende Mulden zur Versickerung 
gebracht. 

 
b) Allgemeine Wohngebiete 

Insgesamt ca. 50%  der Grundstücksfläche von WA1, WA2, WA3 und WA4 in Summe 
liegen auf Flächen, unter denen der Bergbau umging.  
Das anfallende gefasste Oberflächenwasser aus den versiegelten Flächen in diesen 
Bereichen ist analog der o. g. Verkehrsflächen abzuleiten, den Rückhalte- und 
Versickerungs-anlagen zuzuführen bzw. zeitverzögert in die öffentl. Regenwasser-
Kanalisation abzuführen. 
Für die sonstigen Grundstücksflächen erfolgt die Verbringung des anfallenden 
Oberflächenwassers auf den Grundstücken selbst. 

 
» Freiflächenkonzept 

 �± Erhaltung des wertvollen Baumbestandes im Bereich der historischen Bebauung, 
teilweise Festsetzung zur Erhaltung, 

 �± Einrichtung eines eigenen Grünsystems aus öffentlichen und privaten Grünflächen im 
Plangebiet, Schaffung einer begrünten Pufferzone zwischen Misch- und Wohngebieten 
einschl. Einordnung von öffentlich nutzbaren Fußwegeverbindungen und 
Spielbereichen, 

 �± Festsetzung eines hohen Durchgrünungsgrades im Bereich der Baugebiete, 
weiterhin Einordnung von Flächen mit Pflanzbindungen (Anteil über alle Baugebiete = 
ca. 1 ha) in den Baugebieten, 

 �± Anbindung des Naturraumes des Klingetals an das Plangebiet, 
 �± Sicherung eines Biotopverbundes nach Norden (Kleingartenanlage), 
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» Flächen und Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege (Übersicht) 

Neben der umfangreichen Entsiegelung und Begrünung der nicht mehr zu 
versiegelnden Flächen werden auch Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft in das Plangebiet integriert (ca. 4.700 m²). Die 
naturnahe Entwicklung mit Bedeutung für den Biotopverbund und als Lebensraum für 
standortgerechte Arten- und Lebensgemeinschaften wird durch textliche Festsetzung 
gesichert. 

 
 

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Die folgende Tabelle zeigt alle geplanten Flächennutzungen, die nach Realisierung des 
Vorhabens im Plangebiet zu erwarten sind: 

 
Tabelle: geplante Flächennutzungen 
Bezeichnung  Fläche  Anteil am Plangebiet  
Wohngebiet mit GRZ 0,35 32.100 m² 21,3 % 
Kleinsiedlungsgebiet mit GRZ 0,2 24.100 m² 16,0 % 
Mischgebiet mit GRZ 0,6 10.420 m² 6,9 % 
Mischgebiet mit GRZ 0,4 56.450 m² 37,4 % 
private Grünflächen 6.000 m² 4,0 % 
öffentliche Grünflächen 6.600 m² 4,4 % 
Straßenverkehrsflächen 
Flächen für Regenrückhaltung / -versickerung 

13.330 m² 
           2.000 m² 

8,8 % 
                    1,3 % 

Gesamt  151.000 m² 100,0 % 
 

Innerhalb der Baugebiete ergibt sich folgende Flächennutzung bei voller Ausnutzung der 
GRZ: 

Tabelle: geplante Bodennutzung - Faktoren zur Ermittlung der jeweiligen Flächenanteile 
Bezeichnung  Fläche  Faktor  bef. Fläche  allg. Grünfl.  
Wohngebiet mit GRZ 0,35 32.100 m² 0,52 16.692 m² 15.408 m² 
Kleinsiedlungsgebiet mit GRZ 0,2 24.100 m² 0,3 7.230 m² 16.870 m² 
Mischgebiet mit GRZ 0,6 10.420 m² 0,8 8.336 m² 2.084 m² 
Mischgebiet mit GRZ 0,4 56.450 m² 0,6 33.870 m² 22.580 m² 
private Grünflächen 6.000 m² 0 0 m² 6.000 m² 
öffentliche Grünflächen 6.600 m² 0 0 m² 6.600 m² 
Straßenverkehrsflächen 
Flächen f. Regenrückhaltung/-
versickrung 

13.330 m² 
 
    2.000 m² 

1 
 

      0 

13.330 m² 
 

            0 m² 

0 m² 
 

         2.000 m² 
Gesamt  151.000 m²  79.458 m² 71.542 m² 
davon Grundfläche 123.070 m² 0,54 66.128 m² 56.942 m² 

 
Mit dem Vorhaben können im Bereich des Plangebietes ca. 79.500 m² überbaut werden 
(einschl. Straßenverkehrsflächen), die Grundfläche beträgt 66.128 m². 
Die Mischgebietsflächen mit der GRZ von 0,4 stellen überwiegend eine 
Bestandssicherung der vorhandenen historischen Bebauung dar, alle anderen 
Baugebietsflächen werden nach der erfolgten Entsiegelung im Jahr 1999 zur Bebauung 
vorgesehen. 
Im Vergleich zur Vornutzung der Konversionsfläche, bei der ca. 136.000 m² überbaut 
bzw. versiegelt waren, reduziert sich die versiegelte Fläche um 55.000 m², die 
Entsiegelung ist damit erheblich (= 5,65 ha). 
 
Neben den Festsetzungen von Baugebieten, Verkehrs- und Grünflächen werden auch 
Festsetzungen für die Gestaltung im Bereich der Baugebiets- und Grünflächen 
getroffen. Alle Festsetzungen sind auf die Sicherung bzw. Herstellung eines hohen 
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Durchgrünungsgrades des gesamten Plangebietes orientiert. Gleichzeitig sollen 
Wegebeziehungen im und durch das Plangebiet hergestellt und der Naturraum des 
Klingetals angeschlossen werden. 

 
 
9.1.2 Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen  

Die Planung entspricht den regionalen und kommunalen Planungen 
(Flächennutzungsplan) und wurde aus diesen entwickelt. Der Landschaftsplan weist an 
der Stelle des ehemaligen Sportplatzes, der auch im Flächennutzungsplan als 
Sportplatz dargestellt ist, Kleingärten aus. Diese Zielstellung wurde bereits mit dem 
Flächennutzungsplan korrigiert. 
Die Fläche als ehemalige Konversionsfläche entspricht den Zielen der Regional- und 
Landesplanung zur vorrangigen Entwicklung von innerstädtischen Flächen mit hohem 
Grad an Vornutzung. 

 Der Luftreinhalteplan (CS �± Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Stand 27. 
Januar 2006) weist für den Standort folgende Leitwerte aus: 
- 10.000 Kfz. / tag, überwiegend Quell- und Zielverkehr, 
- PM10 �± Belastung kleiner 28 Mikrogramm/Jahr 
- Schall Tag über 65 �± 70 dB(A), Nacht 50 �± 55 dB(A). 
Auf die daraus resultierenden Belange wird jeweils bei der Betrachtung des Schutzgutes 
Mensch eingegangen, die Messungen wurden für den Bebauungsplan teilweise 
gesondert erhoben. 
Weitere Pläne und Programme mit Relevanz für den Standort sind nicht bekannt. 
 

 
9.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

9.2.1 derzeitiger Umweltzustand und dessen voraussichtliche Entwicklung bei 
Nichtdurchführung des Plans  

Angaben zum Standort 

Naturräumlich befindet sich das Plangebiet auf der Lebuser Platte 
Historisch wurde die Fläche als Kasernenstandort entwickelt und bis Anfang der 90er 
Jahre durch unterschiedliche Einheiten genutzt, insbesondere die GUS-Truppen haben 
den Standort umfangreich mit Baulichkeiten (Garagen, Hallen, Rampenanlagen, 
befestigte Flächen) erweitert. 
Für die geplante bauliche Nutzung des Standortes wurden die Flächen entsiegelt und 
für die geplante Bebauung vorbereitet (Munitionsbergung). 
Bis zur Beräumung 1999 waren am Standort ca. 136.000 m² bebaut und versiegelt. Die 
restlichen Flächen waren überwiegend kleinere Grünflächen im gebäudenahen Bereich, 
auf Splitterflächen bzw. Standräume für den umfangreichen Baumbestand im 
historischen Kasernenbereich.  
Gegenwärtig liegen die beräumten Flächen ohne Oberboden brach, die erhaltenen 
Kasernengebäude sind ungenutzt. 

 
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

 
» Schutzgut Mensch  

Der Bereich des Plangebietes hat für die Bevölkerung und die Gesundheit des 
Menschen gegenwärtig keine Bedeutung. Durch die militärische Vornutzung und die 
gegenwärtige Brache auch der Baulichkeiten ist eine Nutzung der Fläche 
ausgeschlossen (Gefahrenzone). 

  
Durch den öffentlichen Verkehr entstehen Schallimmissionen mit Einfluß auf das 
Plangebiet. Im Rahmen der Untersuchungen zum Bebauungsplan BP-06-013 wurden 
durch Verkehrszählungen folgende Belastungen errechnet: 
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- durchschnittliche Belastung   tags  ca. 61 dB(A) und nachts  ca. 50 dB(A) 
- Spitzenbelastung tags  ca. 62 dB(A) und nachts  55 dB(A) 
Wegen sehr geringer Abstände zu den vorhandenen Gebäuden sind die ermittelten 
Werte um 5 dB(A) zu erhöhen. Dies führt zur Überschreitung der Orientierungswerte. Im 
Zuge der Bauantragsverfahren zu den einzelnen Objekten sind, wenn erforderlich, 
passive Schallschutzmaßnahmen nachzuweisen. 

 
Gesamtbewertung: 
Für die Bevölkerung und die Gesundheit des Menschen hat das Gebiet derzeit keinerlei 
Bedeutung, da die Fläche anthropogen nicht genutzt wird. 

 
 » biologische Vielfalt, Fauna und Flora  

Es handelt sich bei der Fläche um einen anthropogen sehr stark überprägten Standort 
mit einem ehemaligen Versiegelungsgrad von ca. 89,9 %. 
Die Wertigkeit für Fauna und Flora beschränkte sich weitgehend auf den markanten und 
umfangreichen Baumbestand, auf wenige begrünte Böschungsflächen und anderen 
Gehölzbestand. Erfassungen zur Fauna liegen nicht vor, jedoch ist aufgrund des 
knappen Lebensraumangebotes mit den starken Störungen im Zeitraum der Nutzung 
nur mit einer erheblich eingeschränkten Population von urbanen Arten zu rechnen. 

 
Der Baumbestand ist in der Altersstruktur inhomogen, teilweise ist sehr alter 
Baumbestand vorhanden, durch die Auflassung der Flächen entwickelt sich gegenwärtig 
Naturverjüngung am Standort. Weiterhin ist Baumbestand aller Altersgruppen am 
Standort vorhanden. 
Viele Bäume weisen eine mittlere bis hohe Schadstufe auf und bedürfen einer 
intensiven Baumpflege vor einer weiteren Nutzung der Flächen. 

 
Das Plangebiet schließt direkt an den Naturraum des Klingetals als bedeutendes 
innerstädtisches Grünsystem an. Gegenwärtig besteht kein Verbund mit dem 
Grünsystem. 

 
Gesamtbewertung: 
Die biologische Vielfalt, Fauna und Flora sind im Bereich des Plangebietes gegenüber 
einem naturnahen Zustand sehr stark degradiert, insbesondere durch den hohen 
Versiegelungsgrad und die lange Nutzungsperiode. Die Flächen haben daher nur eine 
geringe Bedeutung für das betrachtete Schutzgut. Mit der Beräumung des Standortes 
und der beginnenden Sukzession steigt der Wert für den Biotop- und Artenschutz 
allmählich an. 

 
» Boden, Wasser  

Die Topografie des Standortes ist generell zum Klingetal hin (Richtung Westen) geneigt 
und bildet hier den östlichen flach geneigten Rand des Klingetals. Durch die ehemalige 
Bebauung, den Rückbau und die Munitionsbergung sind gegenwärtig nur geringe 
Flächenanteile mit Oberboden im Plangebiet vorhanden, die oberen Bodenschichten 
sind anthropogen in unterschiedlicher Mächtigkeit nahezu flächendeckend stark gestört.  

 
Das Untersuchungsergebnis einer durchgeführten vertiefenden 
Gefährdungsabschätzung zur Kampfmittelbelastung hat ergeben, dass eine Belastung 
im Sinne der Kampfmittelverordnung des Landes Brandenburg nicht vorliegt. Die gleiche 
Aussage trifft der Staatliche Munitionsbergungsdienst des Landes Brandenburg. 
Einzelfunde sind jedoch nicht auszuschließen. Erdarbeiten sowie Baumaßnahmen 
sollten unter Beteiligung einer Kampfmittelräumfirma durchgeführt werden. 

 
Nach Untersuchungen der Umweltanalytik Brandenburg und Auswertung durch KWS 
Geotechnik GmbH liegen keine Nutzungseinschränkungen durch Altlasten vor. 
Oberflächennahe Verunreinigungen können jedoch in den künftigen Baugebieten zu 
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Mehraufwendungen durch kontaminationsbedingte Bodenentsorgung und die damit 
erforderliche gutachterliche Begleitung führen. 

 
Geologisch ist das Plangebiet durch unterschiedliche Bodenarten, besonders auch 
durch die Hanglage zum Klingetal, geprägt (Kiese - Sande - Schluffe - Mergel - 
braunkohleartige Ablagerungen), Teilflächen sind mit Bauschutt verfüllt. 
Seltene Böden oder wertvolle Böden werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

 
In Teilen des Plangebietes wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts Braunkohle im 
Bergbauverfahren abgebaut. Nach umfangreichen Untersuchungen und 
Sanierungsmaßnahmen kann nach Aussagen des Landesamtes für Geowissenschaften 
Frankfurt/Oder von einer generellen Bebaubarkeit der entsprechenden Flächen 
ausgegangen werden.  
Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen des Hoch- und 
Straßenbaus sind weiterführende und detaillierte Baugrunduntersuchungen erforderlich. 
Im Bebauungsplangebiet sind deshalb Flächen ausgewiesen, unter denen der Bergbau 
umgeht. Vor Beginn der Bautätigkeit sind deshalb gezielte Baugrunduntersuchungen 
zur Tragfähigkeit des Baugrundes erforderlich.  
Anfallende gefasste Niederschläge auf den öffentlichen Verkehrsflächen und den 
privaten Grundstücken in diesen Bereichen sind den Flächen für die Rückhaltung und 
Versickerung zuzuführen bzw. zeitverzögert in den öffentlichen Kanal einzuleiten. 

 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 
Die Teufenlage des obersten Grundwasserleiters liegt bei einer Tiefe ab 10 m, die 
Teufenlage des obersten geschützten Grundwasserleiters liegt bei 40 - 60 m Tiefe. 
Die Grundwasserfließrichtung ist in Richtung Osten zur Hauptvorflut, der Oder. 

 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird teilweise über die vorhandene 
Kanalisation in der August-Bebel-Straße abgeführt (Bereich der historischen Bebauung). 
Das gegenwärtig im Plangebiet im Bereich der unbefestigten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser versickert gegenwärtig direkt vor Ort und wurde in Zeiten der 
Nutzung als Kasernengelände vermutlich teilweise über eine vorhandene 
Regenentwässerung aus dem Plangebiet abgeführt und teilweise über 
Versickerungsanlagen im Bereich des Klingetals versickert. Durch den hohen Anteil an 
befestigten Flächen fand vermutlich eine außergewöhnlich hohe Verdunstung von 
schlecht entwässerten befestigten Flächen im Plangebiet statt. 

 
Gesamtbewertung Boden und Wasserhaushalt: 
Die Leistungsfähigkeit der Böden im gesamten Plangebiet ist im gegenwärtigen Zustand 
aufgrund der Vorbelastungen als sehr gering einzuschätzen. 

 
Der Wasserhaushalt ist durch eine verminderte Grundwasserneubildung mit geringer 
Gefährdung des Grundwassers geprägt, anfallendes Niederschlagswasser konnte nur 
eingeschränkt und nur teilweise naturnah im Wasserkreislauf zirkulieren, ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil Verdunstung ist zu vermuten.  

 
» Luft, klimatische Faktoren  

Die Fläche hatte zur Zeit der Nutzung als Kasernenstandort keine Bedeutung für ein 
optimales Standortklima, von dieser Fläche gingen aufgrund des hohen Anteils 
versiegelter Flächen, Baukörper und Dachflächen negative Wirkungen für das 
Standortklima aus - insbesondere durch die gegenüber einer naturnahen 
Flächennutzung erheblich veränderte Ausstrahlungssituation werden sich lokale 
Windsysteme und mit der Aufheizung der sehr großen Fläche auch für die 
angrenzenden Flächen lokalklimatische Abweichungen vom sonstigen Stadtklima 
ergeben haben. 
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Durch den hohen Anteil Kfz. und vermutlich diversen dezentralen Feuerungsanlagen 
war in diesen Zeiten auch mit einer erhöhten Luftbelastung zu rechnen. 

 
Nach Rückbau der bebauten und versiegelten Flächen hat sich die Situation am 
Standort erheblich verbessert, mit allmählicher Zunahme des Grünbestandes auf den 
dominierenden Rohbodenstandorten entsteht auch eine allmähliche Aufwertung für das 
Standortklima und die Luftqualität. 

 
Aussagen zur Luftqualität bezüglich der August-Bebel-Straße liegen mit dem 
Luftreinhalteplan vor (s.a. Pkt. 9.1.2).  

 
Gesamtbewertung Standortklima und Luftqualität: 
Durch den hohen Anteil versiegelter Flächen gingen vom Plangebiet spürbare 
Beeinträchtigungen für die umliegenden Flächen aus, die Luftqualität war beeinträchtigt 
und verbessert sich mit dem Rückbau der Flächen und der geordneten Nutzung bzw. 
einer Begrünung der Flächen. 

 Laut Aussage des Entwurfs des Luftreinhalteplanes ist für den Bereich der August-
Bebel-Straße die Überschreitungswahrscheinlichkeit des Tagesgrenzwertes PM10 
(Feinstaub) unwahrscheinlich. 

 
 
 » Sachwerte des kulturellen Erbes einschließlich der architektonisch wertvollen 

Bauten und der archäologischen Schätze  

 
�,�P���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���E�H�I�D�Q�G���V�L�F�K���H�L�Q���%�R�G�H�Q�G�H�Q�N�P�D�O���Ä�N�D�L�V�H�U�]�H�L�W�O�L�F�K�H���6�L�H�G�O�X�Q�J�³�����G�D�V���Q�D�F�K��
Angaben der zuständigen Behörde vermutlich durch die Nutzung zerstört ist. 

 
Weiterhin befindet sich im Plangebiet der umfangreiche denkmalgeschützte 
Gebäudekom�S�O�H�[���Ä�1�X�K�Q�H�Q�N�D�V�H�U�Q�H�³�����Y�R�Q���G�H�P���J�U�R�‰�H���7�H�L�O�H���H�U�K�D�O�W�H�Q���V�L�Q�G�� 

 
Gesamtbewertung Kultur- und Sachwerte: 
Das Plangebiet hat auf den südlichen Teilflächen eine hohe Bedeutung für Kultur- und 
Sachwerte. 

 
 » Landschaft  

Das Orts- und Landschaftsbild wurde durch die vorhandene Bebauung und Nutzung 
geprägt und teilte sich in 2 Einheiten: 

 �± südlicher Bereich der ehemaligen Nuhnenkaserne mit historischer Bebauung, stark 
durchgrünt, gem. Baumschutzverordnung geschützter Baumbestand ist teilweise 
dominant vorhanden, 

 �± nördlicher Bereich der Erweiterung (jetzt als WA und WS geplant) mit großen 
Nebengebäuden (Garagen, Kfz.-Hallen u.ä.) und umfangreich befestigten Flächen, 
Begrünung nur auf Splitterflächen oder Hangbereichen bzw. wegebegleitend. 

 
Der Bereich mit der historischen Bebauung und den teilweise gut durchgrünten Flächen 
(Großgrün) wirkt auch in den öffentlichen Raum der August-Bebel-Straße, die dahinter 
liegende Fläche ist aufgrund der Topografie aus dem Umland einsehbar, insbesondere 
aus den angrenzenden Wohnungsbauten. 

 
Gesamtbewertung Landschaft: 
Das Gebiet ist deutlich geteilt, die historisch bebauten Flächen prägen das Ortsbild mit 
der historisch hochwertigen Bausubstanz und dem wertvollen, geschützten 
Großgrünbestand und erzeugen für das Stadtgebiet eine spezielle Identität, die ehemals 
vorhandenen Baulichkeiten und Flächennutzungen im nördlichen Bereich haben das 
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Orts- und Landschaftsbild stark gestört, die gegenwärtigen Sukzessionsflächen haben 
für das Orts- und Landschaftsbild einen geringen Wert. 

 
 » Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren  

Im Bestand traten Wechselbeziehungen insbesondere aufgrund des hohen 
Versiegelungsgrades und der intensiven Flächennutzung auf, was sich insbesondere 
negativ auf die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt und 
Standortklima ausgewirkt hat, für den Biotop- und Artenschutz hatte die Fläche keine 
Bedeutung. 
Durch den hohen Versiegelungsgrad und die hohe Strahlungsbilanz dürfte für den 
Wasserhaushalt eine für den Landschaftsraum untypisch hohe Verdunstung am 
Standort stattgefunden haben (Addition von Wirkungen aufgrund von 
Wechselbeziehungen). 
Aufgrund der meist ungünstigen Standortbedingungen (Versiegelung, Wasserangebot) 
und der intensiven Nutzung als Kaserne ist  auch die teilweise erhebliche 
Vorschädigung des Baumbestandes erklärbar. 

 
 

Prognose der weiteren Entwicklung am Standort ohne das geplante Vorhaben 

Ohne das geplante Vorhaben würde der gesamte Gebäudebestand auf der Fläche noch 
vorhanden sein. 
Betrachtet man diesen Zustand als Ausgangspunkt für eine mögliche Entwicklung 
würde hier aufgrund der Nutzungsauflassung eine Sukzession einsetzen, die über die 
allmähliche Zerstörung der Gebäude und versiegelten Flächen über einen historisch 
langen Zeitraum ohne die Erreichung eines naturnahen Zustandes in abschätzbarer Zeit 
verlaufen würde. Die Schutzgüter des Naturhaushaltes würden über den gesamten 
Zeitraum nur sehr allmählich Teile ihrer Leistungsfähigkeit wieder erlangen können, so 
dass von einer dauerhaften erheblichen Beeinträchtigung ohne Durchführung des 
Vorhabens ausgegangen werden kann. 

 
Die vorhandenen Kultur- und Sachwerte würden bei Nutzungsauflassung verloren 
gehen, das Landschaftsbild würde sich als Ruinengelände sehr negativ im Stadtgebiet 
abbilden. 

 
Für den Biotop- und Artenschutz könnten sich Lebensräume für urbane Arten- und 
Lebensgemeinschaften aufgrund der weitgehend ungestörten Lage in den ungenutzten 
Gebäuden und Gehölzbeständen entwickeln. 

 
 
9.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung e inschl. der Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirku ngen 

voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen  

Aufgrund des hohen Ausgangs-Versiegelungsgrades (89,9 % Anteil versiegelter oder 
bebauter Flächen) und der Nutzung der Flächen durch die GUS-Truppen werden nach 
Rückbau der vorhandenen Anlagen im nördlichen Teil und Errichtung der Wohngebiete 
und Grünflächen (Verringerung des Anteils der versiegelten Flächen um 5,5 ha) mit 
umfangreichen Festsetzungen zur Begrünung der Flächen keine beeinträchtigenden 
Umweltauswirkungen erwartet, die Leistungsfähigkeit aller Schutzgüter des 
Naturhaushaltes wird sich gegenüber dem Ausgangszustand erheblich verbessern. 
 
Aufgrund der Lage im Innenbereich wäre hier keine Eingriffsregelung anzuwenden. 
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 » Schutzgut Mensch 

Die Fläche ist gegenwärtig anthropogen nicht nutzbar - Gefahrenbereich. Mit dem 
Vorhaben wird die Fläche als Wohn- und Arbeitsgebiet nutzbar gemacht. 
Beeinträchtigungen der Gesundheit des Menschen durch schädigende Imissionen 
können mit dem Vorhaben (Misch- und Wohngebietsnutzung, teilweise eingeschränkt) 
nicht abgeleitet werden. 
 
Für die Stadtbevölkerung, insbesondere die Bevölkerung der umliegenden 
Wohngebiete, wird die Fläche durch die Einordnung von öffentlichen 
Wegeverbindungen nutzbar, womit der Erholungswert der Fläche erheblich zunimmt. 
Ebenso tragen die in die Grünflächen zu integrierenden Spielflächen dazu bei. Die 
Fläche wird damit auch an das übergeordnete Grünsystem der Stadt Frankfurt (Oder) - 
dem Klingetal - angeschlossen. 
 
Die von der August-Bebel-Straße ausgehenden Schallimmissionen durch das hohe 
Verkehrsaufkommen führen zu Überschreitung der Orientierungswerte. Als 
planungsrechtliche Festsetzung werden deshalb passive Maßnahmen an Gebäuden 
vorgeschrieben. Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume (Aufenthaltsräume in 
Wohnungen) entlang der August-Bebel-Straße in einem Abstand von bis zu 25 m haben 
mindestens ein resultierendes Schalldämmmaß an der straßenzugewandten Seite von 
40 dB aufzuweisen. An den sonstigen Seiten kann das resultierende Schalldämmmaß 
um 5 dB verringert werden. Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume 
(Aufenthaltsräume in Wohnungen) entlang der August-Bebel-Straße in einem Abstand 
ab 25 m haben mindestens ein resultierendes Schalldämmmaß an der 
straßenzugewandten Seite von 35 dB aufzuweisen. An den sonstigen Seiten kann das 
resultierende Schalldämmmaß um 5 dB verringert werden. 
 
Unter Einhaltung der oben genannten Maßgaben zum Immissionsschutz können keine 
Beeinträchtigungen für die Bevölkerung und die Gesundheit des Menschen abgeleitet 
werden. 
 
 » biologische Vielfalt, Fauna und Flora 

Mit der bereits durchgeführten Entsiegelung und Schaffung bzw. Erhaltung eines hohen 
Grünflächenanteils mit umfangreichem Baumbestand in den Baugebieten werden sich 
am Standort insbesondere urbane Arten- und Lebensgemeinschaften etablieren, die 
Arten- und Individuenzahlen werden erheblich steigen und sich auf einem hohen Nivieau 
stabilisieren. 
 
Es können keine Beeinträchtigungen für die biologische Vielfalt, Fauna und Flora 
abgeleitet werden, es tritt eine Aufwertung gegenüber dem Ausgangszustand ein. 
 
 » Boden, Wasser 

Nach Realisierung des Vorhabens werden ca. 5,5 ha Fläche am Standort weniger 
versiegelt sein. Die nicht mehr zu versiegelnden Flächen werden als Grünflächen / 
Gartenflächen mit einem relativ hohen Anteil an Bäumen ausgebildet. 
 
Damit wird sich die Leistungsfähigkeit für die Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt 
am Standort gegenüber dem Ausgangszustand erheblich verbessern, 
Beeinträchtigungen können demnach nicht abgeleitet werden. 
Es wird gegenüber dem ehemaligen Ausgangszustand ein erheblich geringerer Anteil 
an Niederschlagswasser aus dem Plangebiet abgeleitet, das auf den nun unbefestigten 
Flächen anfallende Niederschlagswasser kann im Bereich des Plangebietes versickern. 
Teilweise werden befestigte Flächen über geeignete lokale Versickerungsanlagen 
versickert, der nicht versickerbare Anteil wird über die vorhandene 
Regenwasserkanalisation aus dem Plangebiet abgeleitet.  
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Die Maßgaben aus der ehemaligen bergbaulichen Nutzung sind zu berücksichtigen 
(gezielte Baugrunduntersuchungen zur Tragfähigkeit und Versickerungsfähigkeit des 
Baugrundes erforderlich). 
 
» Luft, klimatische Faktoren 

Ebenfalls durch die Entsiegelung und der damit erheblich zunehmenden Begrünung 
wird sich das Standortklima normalisieren und typische Werte für eine städtische 
Siedlung erreichen, klimatische Extreme werden abgebaut.  
Aufgrund der Verwendung komplett neuartiger Technologien (der gesamte Standort 
wird technisch erneuert) und der damit einzuhaltenden Grenzwerte kann keine 
schädigende Auswirkung auf die Luftqualität abgeleitet werden (auch nicht aus dem zu 
erwartenden Kfz.-Verkehr, der der Erschließung der Wohngebiete dient), gegenüber 
dem Zustand bei Nutzung durch die GUS-Truppen tritt für die Luftqualität eine 
erhebliche Verbesserung ein. 
 
Es können keine Beeinträchtigungen für Standortklima und Luftqualität abgeleitet 
werden. 
 
» Sachwerte das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten 
und der archäologischen Schätze 

Das Ensemble der ehemaligen Nuhnenkaserne wird erhalten und denkmalgerecht 
rekonstruiert. Damit werden alle vorhandenen kulturellen Sachwerte am Standort 
gesichert und durch die Nutzung langfristig erhalten. 
 
» Landschaft 

Mit der Erhaltung der Nuhnenkaserne wird das Ortsbild dem historischen Vorbild 
angepasst wieder hergestellt, so dass sich die Fläche harmonisch in das Stadtgebiet 
einfügt und zur Individualität des Ortsbildes beiträgt. 
 
Das geplante Wohngebiet nimmt die durchgrünte Siedlungsstruktur der näheren 
Umgebung auf und bildet einen typischen Übergangsbereich zur städtisch dichteren 
Bebauung, durch die Gliederung mit breiten Grünzügen werden die Übergänge 
harmonisch und ablesbar gestaltet.  
 
Das Landschaftsbild wird mit Realisierung des Vorhabens aufgewertet. 
 
» Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren. 

Mit der generellen Aufwertung über alle Schutzgüter werden auch keine 
beeinträchtigenden Wechselwirkungen mit dem Vorhaben erwartet, die Addition von 
negativen Umweltauswirkungen wie im ehemaligen Bestand findet nicht mehr statt. 
 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird am Standort einschließlich aller 
Wechselbeziehungen gegenüber dem ehemaligen Bestand aufgewertet. 
 
 

9.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswir kungen  

Da mit dem Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen gegenüber dem 
Ausgangszustand zu erwarten sind, sind alle Maßnahmen auf eine hohe Qualität der 
neuen Struktur des Plangebietes und auf eine optimale Wirkung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes ausgerichtet. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen: 
 �± Integration von öffentlichen und privaten Grünflächen, teilweise mit 
naturnahen Abschnitten, 
 �± Festsetzungen von Gebieten mit Pflanzbindungen, 
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 �± Maßnahmen des Baumschutzes, u. a. Anpassung einer Zufahrt zum 
Baumschutz, 
 �± Festsetzungen zu Baum-Neupflanzungen in den Baugebieten und damit 
Erhöhung des Baumbestandes gegenüber dem Ausgangszustand, 
 �± Festsetzung einer möglichst geringen Grundflächenzahl in den Baugebieten. 
 
 

9.2.4 in Betracht kommende a nderweitige Planungsmöglichkeiten  

Standortalternativen und Begründung der getroffenen Auswahl im Hinblick auf die 
Umweltauswirkungen 

Aufgrund der fixierten Lage des Konversionsstandortes ist keine Betrachtung einer 
Standortalternative möglich, die u. a. die Sicherung der historisch wertvollen Bebauung 
ermöglichen würde. Die Sicherung des historisch wertvollen Ensembles kann nur mit 
einer gewerblichen Nutzung erfolgen. 
 
Alternative Nutzungskonzepte und Begründung der getroffenen Auswahl im Hinblick auf 
die Umweltauswirkungen 

Die Nutzungen waren durch den von den Stadtverordneten der Stadt Frankfurt (Oder) 
beschlossenen Bebauungsplan vorgegeben. Das Nutzungskonzept ist für den Standort 
optimal und wird durch die 1. Änderung modifiziert, aber nicht in Frage gestellt. 
Im Übergangsbereich von den gewerblich genutzten Flächen wurden Grünflächen und 
Wohngebiete eingeordnet, um Auswirkungen auf die angrenzenden Erholungsflächen 
(Kleingartenanlage) zu vermeiden. 
 
 

9.3 zusätzliche Angaben  

9.3.1 Beschreibung der wichtig sten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung  

Es wird auf fehlende örtliche Messungen/Erhebungen und Einstellung der Daten in 
Berechnungsmodelle hingewiesen (insbesondere betreffs Boden, Wasserhaushalt, 
Standortklima, Tiere und Pflanzen, Luftqualität, Lärm, sonstige Emissionen). Deren 
genaue Erhebung würde aus Sicht des Berichterstatters zu einem unzumutbar hohen 
Aufwand führen und die Ergebnisse würden mit von den verwendeten Erfahrungswerten 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nur in geringem Maße abweichen. 
Datengrundlage bildeten allgemein verfügbare Informationen (vorhandenes 
Kartenmaterial, vorliegende Gutachten zu Immissionen und Altlasten, Aussagen der 
vorliegenden Grünordnungsplanung), aus denen hinreichend genau die zu erwartenden 
erheblichen Umweltauswirkungen auf der Basis des allgemeinen Kenntnisstandes 
bestimmt werden konnten. 
Es liegen Gutachten bzw. Aussagen von folgenden Stellen vor: 
�± Umweltanalytik Brandenburg und KWS-Geotechnik GmbH (Altlasten), 
�± staatlicher Munitionsbergungsdienst (Munitionsfreiheit), 
�± Landesamt für Geowissenschaften Brandenburg (Bergbau), 
�± Verkehrszählung im Rahmen Erarbeitung des Bebauungsplan 1. Fassung und 
Ableitung von Verkehrslärm. 
�± CS �± Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH (Luftreinhalteplan �± Stand 27. 
Januar 2006) 
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9.3.2 geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  

Zum jetzigen Zeitpunkt werden mit der Durchführung des Bebauungsplans keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt erwartet. 
Die Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen wird durch das 
Baugenehmigungsverfahren und die Naturschutzgesetzgebung gesichert. Hier wird die 
Ausführung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der 
Bebauung des Standortes kontrolliert. 
Weitgehende Monitoring-Maßnahmen werden aufgrund der vernachlässigbar geringen 
Wahrscheinlichkeit erheblicher Auswirkungen nicht veranlasst. 
 
 

9.3.3 allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung  

allgemeine Beschreibung der Bestandssituation und der daraus folgenden 
Umweltauswirkungen 

Als Ausgangszustand ist der Zustand nach Abrücken der GUS-Truppen anzusetzen, da 
ohne das geplante Vorhaben keine Beräumung des Standortes im Jahre 1999 
stattgefunden hätte. 
Im Vergleich zu diesem Ausgangszustand wird nach Realisierung ein Fläche von ca. 5,5 
ha nicht mehr versiegelt, der Anteil an Grünflächen und der Baumbestand werden sich 
erheblich erhöhen. Damit können keine nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert 
werden. 
 
Mit der nachfolgenden Tabelle wird dennoch eine Übersicht schutzgutbezogen 
dargestellt: 

 
Tabelle: Übersicht über die Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Schutzgut  Leistungsfähigkeit 1) 

im Bestand  
Leistungsfähigkeit 
nach Realisierung 

des Vorhabens  

Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit  und 
Kompensationsbedarf  

Schutzgut Mensch sehr gering mittel keine , Aufwertung durch 
verbesserte 
Nutzungsmöglichkeiten 

biologische Vielfalt, 
Fauna und Flora 

sehr gering mittel - hoch keine , Aufwertung durch 
erhöhten Grünflächenanteil 

- Baumbestand mittel hoch keine , Aufwertung durch 
Erhöhung des Baumbestandes 
mit den Festsetzungen zu 
Pflanzungen in den 
Baugebieten und Grünflächen 

Boden sehr gering mittel keine , Aufwertung durch 
Erhöhung des Anteils von 
Flächen mit Oberboden und 
einer ungestörten 
Vegetationsdecke 

Wasserhaushalt sehr gering mittel keine , Aufwertung durch 
Erhöhung des Anteils von 
Flächen mit Oberboden und 
einer ungestörten 
Vegetationsdecke  

Standortklima sehr gering mittel keine , Aufwertung durch 
Normalisierung des 
Standortklimas 

Luftqualität sehr gering mittel keine , Aufwertung durch 
Verwendung neuer Verfahren 
und Anwendung neuer 
Standards 

Orts- und 
Landschaftsbild  

sehr gering hoch keine , Aufwertung durch 
Wiederherstellung eines 
geordneten Stadtbildes 

Kultur- und Sachgüter mittel hoch keine, Aufwertung durch 
Sicherung der Bausubstanz und 
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Schutzgut  Leistungsfähigkeit 1) 
im Bestand  

Leistungsfähigkeit 
nach Realisierung 

des Vorhabens  

Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit  und 
Kompensationsbedarf  
deren Nutzung 

Wechselwirkungen sehr gering mittel keine, generelle Aufwertung 
1)  - die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter wird in 5 Stufen verbal eingeschätzt: sehr hoch - hoch - mittel - gering - sehr gering 
 

 
Gegenüberstellung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen und geplanter 
umweltrelevanter Maßnahmen 

Mit dem Vorhaben werden keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
verursacht, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird gegenüber dem 
Ausgangszustand erhöht (der Anteil versiegelte Flächen reduziert sich um mindestens 
5,5 ha bei voller Ausnutzung der GRZ in allen Baugebieten). Alle Maßnahmen dienen 
einer umweltgerechten Nutzung des Standortes und der Sicherung einer hohen 
Lebensqualität am Standort. 
 
Beschreibung verbleibender erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Mit dem Vorhaben verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird generell aufgewertet. 

 
 
10.  Formu lierung der Planungsziele  
 

Nach Analyse der städtebaulichen Ausgangssituation, der Landschaftsanalyse und 
Erarbeitung des Umweltberichtes für das Plangebiet werden auf der Grundlage des 
beschlossenen B-Planes folgende geänderte und ergänzte städtebauliche und 
landschaftsplanerische Ziele für das Plangebiet formuliert: 
- Bereitstellung von Grundsstücken mit der Möglichkeit, nach Herrichtung und 

Erschließung qualitativ hochwertige Flächen im innerstädtischen und damit 
zentrumsnahen Bereich der Stadt Frankfurt(Oder) für bauwillige Bürger zur Verfügung 
zu stellen und Abwanderungen in das Umland zu vermeiden. 

- Bereitstellung von Flächen vor allem für die individuelle Bebauung mit Einfamilien- und 
Doppelhäusern zur Erhöhung der Eigentumsquote der Bevölkerung 

- Ausweisung von Baufeldern und Erschließungsstraßen mit klaren Strukturen und 
vielfältigen Möglichkeiten der Bebauung und Grundstücksgestaltung 

- Festsetzung von öffentlichen und privaten Grünflächen mit der Möglichkeit von 
Wegebeziehungen zum Landschaftsraum des Klingetals und Sicherung/Neuanlage 
von siedlungsnahen Grünflächen 

- Intensive Durchgrünung des Plangebietes, attraktive Freiflächengestaltung und Erhalt 
bzw. Aufwertung der Plätze im Plangebiet 

- Erhalt des vorhandenen attraktiven Baumbestandes und weitgehender Erhalt der 
Alleebäume entlang der August-Bebel-Straße 

- Sanierung und Umnutzung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und 
Sicherung des Ensembles mit Integration in das städtebauliche Konzept 

- Bereitstellung von Bauflächen für die Erweiterung, Ergänzung und Entwicklung der 
Mischgebietsflächen entlang der der August-Bebel-Straße 

- gestalterische Aufwertung der Grün- und Freiflächen im Bereich der historischen 
Bausubstanz und der neuen Bebauung zur Aufwertung des Denkmalensembles und 
des gesamten Gebietes 

- Einbindung der neuen Wohnanlagen in das bestehende Gefüge des Stadtgebietes 
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11. Städtebauliches Konzept zum Bebauungsplan BP -06-013  1. Änderung  
(Stand 02/2006)  

 
Die wesentlichen Grundzüge des städtebaulichen Konzeptes zum Bebauungsplan BP-
06-�������� �³�$�X�J�X�V�W-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�� �����³�� �K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K�� �G�H�U�� �=�L�H�O�V�H�W�]�X�Q�J�� �]�X�U�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �G�H�V��
Plangebietes bleiben auch im vorliegenden Entwurf zur 1. Änderung erhalten. 
Das bisherige Konzept wurde in mehreren Schritten unter Beachtung der Hinweise und 
Anregungen der Träger öffentlicher Belange und privater Investoren aus dem 
�5�D�K�P�H�Q�S�O�D�Q���]�X�P���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q���.�R�Q�]�H�S�W���Ä�5�R�W�H���.�D�V�H�U�Q�H�³���)�U�D�Q�N�I�X�U�W���2�G�H�U�����H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�� 
Der südliche Teil des Plangebietes entlang der August-Bebel-Straße bleibt mit dem 
ehemaligen denkmalgeschützten Kasernenkomplex und den zugeordneten 
Erweiterungs- und Freiflächen der überwiegend gewerblichen bzw. Mischnutzung 
vorbehalten.  
Ein parallel dazu verlaufender zentraler Grünzug unterteilt das Plangebiet und schafft 
die Voraussetzung für einen ruhigen, vor allem der Wohnnutzung dienenden Teil im 
Norden. 
Das im Nordwesten gelegene Gelände ist unter Beachtung der Baugrundverhältnisse 
nur bedingt bebaubar, steht aber der Nutzung für unterschiedliche Zwecken oder Gärten 
und in beschränktem Umfang der Wohnnutzung als Kleinsiedlungsgebiet zur 
Verfügung.  
Das Grünordnungskonzept wurde an die veränderte städtebauliche Situation angepasst 
und bildet die Grundlage zur Schaffung eines gut durchgrünten Stadtgebietes. 
Vorhandener und schützenswerter Baumbestand wird weitgehend erhalten und sinnvoll 
im Bereich der Grünflächen und der Baugebietsflächen ergänzt. Im Umfeld der 
Gewerbe- und Wohnflächen entstehen attraktive öffentliche Grünflächen. 
Bei Realisierung des vorliegenden städtebaulichen Konzeptes werden bebaubare 
Flächen für ca. 70 neue Wohneinheiten in den Wohngebieten und ca. 50 WE in den 
Mischgebieten zur Verfügung stehen. Die ursprüngliche Anzahl von ca. 310 WE wurde 
damit erheblich reduziert und die Qualität des Standortes verbessert. 
Die ausgewiesenen Flächen für gewerbliche bzw. Mischnutzung im denkmalgeschützten 
Bereich und angrenzenden Bereichen bleiben weitestgehend unverändert. Nur die 
Planstraße B ist nicht mehr für den öffentlichen Verkehr bestimmt wird durch eine 
fußläufige Verbindung von der August-Bebel-Straße zu den nördlichen Wohngebieten 
ersetzt. 

 
Mischgebiete an der August -Bebel -Straße 
Für die im Plangebiet festgesetzten Mischgebiete bleiben die bisher geltenden 
Grundsätze des vorliegenden B-Planes bestehen. 
Der historisch wertvolle Bestand an Kasernengebäuden wird als Ensemble erhalten und 
gemäß Nutzungskonzept eines Investors sinnvoll ergänzt.  
�'�L�H�� �*�H�E�l�X�G�H�� �G�H�U�� �Ä�5�R�W�H�Q�� �.�D�V�H�U�Q�H�³�� �S�U�l�J�H�Q�� �G�D�V�� �*�H�E�L�H�W�� �X�Q�G�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X�Q�W�H�U��
denkmalschützerischen Gesichtspunkten sorgfältig saniert und einer neuen Nutzung 
zugeführt. Durch die vorgesehene Gestaltung der zwischen den Gebäuden befindlichen 
Freiräume und Plätze wird eine Aufwertung in diesem Teilbereich mit der Zielsetzung 
erfolgen, die sanierten und umgenutzten Gebäude im Sinne der Investoren und den 
Vorgaben der Stadt zu ergänzen. 
Die im westlichen Teil, anliegend an der  August-Bebel-Straße zu errichtenden 
Versorgungseinrichtungen, runden das Konzept entsprechend den Erfordernissen der  
vorgesehenen Mischnutzung Wohnen �± Arbeiten ab. Gleichzeitig wird eine positive 
Wirkung auf den motorisierten Individualverkehr durch deren örtliche Nähe eintreten. 
Analog dem Bestand soll in allen Mischgebieten ein guter Großgrünbestand entwickelt 
werden, der durch grünordnerische Festsetzungen bestimmt wird. 

 
Wohngebiete  
Im nördlichen Teil des Plangebietes werden Wohngebiete  für die Errichtung von Ein- 
und Zweifamilienhäusern und ein Kleinsiedlungsgebiet entstehen. In Verbindung mit 
großzügigen Grünzonen bleibt der Zusammenhang mit der bestehenden Bausubstanz 
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erhalten. Gleichzeitig wird die Wohnbebauung mit der vorhandenen Landschafts-
situation in Verbindung treten und sich harmonisch in die städtebauliche Qualität der 
Nuhnenvorstadt einfügen. 
Durch die großzügige Durchgrünung des Wohngebietes, in Verbindung mit der 
angestrebten lockeren Bebauungsstruktur durch durchschnittlich größere private 
Grundstücksflächen, soll eine unverwechselbare lokale Identität geschaffen werden. 
Dabei wird innerhalb der Baufelder, durch eine flexible Wahl von Gebäudetypen, eine  
große Bandbreite auch an individuellen Gestaltungswünschen ermöglicht. 
Die erforderlichen Stellplätze sollen auf den privaten Grundstücksflächen der Misch- und 
Wohngebiete angelegt werden. Das Gleiche gilt auch für die notwendige Anzahl von 
Besucherstellplätzen.  

 
Grünordnungskonzept  
Die Umsetzung der grünordnerischen Zielsetzungen gewährleistet sowohl die 
überwiegende Erhaltung vorhandener Gehölz- und Pflanzenbestände als auch die 
Ergänzung durch öffentlich zugängliche Grünzonen im unmittelbaren Wohnumfeld. 
Verbunden mit Festsetzungen für die Begrünung der Baugebiete, Maßnahmeflächen 
und der Festsetzung privater Grünflächen im Plangebiet wird ein ausgewogen 
durchgrüntes Baugebiet entstehen.  
Mit dem städtebaulichen Konzept wird die ursprüngliche Bebauungsdichte im nördlichen 
Bereich erheblich vermindert. Die Anzahl der dort zu realisierenden Wohneinheiten wird 
von ursprünglich ca. 200 WE mit altem Planungsstand auf ca. 70 WE nach der 
Änderung verringert. 
Im Bereich der öffentlichen Grünflächen besteht die Möglichkeit, eine Spielfläche zu 
integrieren und die Planung von Wegeanlagen.  
Mit dem geänderten städtebaulichen Konzept ergeben sich erhebliche positive 
Veränderungen durch die Verringerung der Versiegelungsflächen für Verkehrsanlagen 
und Gebäude. 
Nicht zu erhaltender Baumbestand im Bereich der Baugebiete soll durch 
Neupflanzungen auf den Baugrundstücken vollständig kompensiert werden. Nach 
Einzelbaumerfassung und �±bewertung wird für Bäume, die in Baufenstern und in 
Bereichen für Erschließungsanlagen stehen, ein Ausgleichsbedarf von ca. 94 Stk. 
Bäumen ermittelt; aus den Festsetzungen des Bebauungsplans sind im Baugebiet 317 
Baumpflanzungen notwendig. 
Im Bereich der Mischgebiete soll der vorhandene Baumbestand weitgehend erhalten 
bleiben und zusammen mit der historischen Bebauung ein dem historischen Zustand 
nachempfundenes Raumgefüge bilden. Abgängiger Baumbestand, der zur Erhaltung 
festgesetzt ist, soll arten- und sortengerecht wieder gepflanzt werden. Dazu sind in 
Abhängigkeit von der Baumart teilweise erhöhte Aufwendungen zu beachten (z. B. 
Bodenaustausch wegen Bodenmüdigkeit). 

 
Freiraumgestaltung  
Die Grundidee des B-Planes BP-06�±013 wird im vorliegenden Entwurf zur 1. Änderung 
beibehalten. 
Durch die Ausgestaltung einer Grünzone als Freiraum zwischen den Mischgebieten an 
der August-Bebel-Straße und den Wohnbauflächen in Ost �± West �± Richtung, wird ein 
großzügiger Übergangsbereich angelegt. 
Auch in Nord �± Süd �± Richtung ist durch die durchgängige Anlage von Grünflächen eine 
Aufwertung der anliegenden Wohnbebauung vorgesehen. 
Die Nutzung der öffentlichen Grünflächen wird durch die zulässige Einordnung von Fuß- 
und Radwegen sowie durch die Ausweisung einer Spielplatzfläche ermöglicht. Über den 
Grünzug erfolgt eine Anbindung des neuen Wohngebietes an den Landschaftsraum  
Klingetal.  
Durch die Veränderungen in den Festsetzungen für Flächen mit Pflanzbindungen wird 
eine abwechslungsreichere Pflanzung von geschlossenen Hecken an den 
Baugebietsgrenzen ermöglicht, u. a. auch für freiwachsende Hecken.  
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Außer für die Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft werden keine Vorgaben mehr für die zu verwendenden Pflanzenarten 
gemacht, der Anteil an Koniferen wird für die Flächen mit Pflanzbindungen 
eingeschränkt. 

 
Erschließung  
Bedingt durch die Nutzungsbeschränkung des im Nordwesten gelegenen 
Grundstückareales und den bekannten Nutzeranforderungen im östlichen 
�%�H�V�W�D�Q�G�V�E�H�U�H�L�F�K���V�W�H�K�W���G�L�H���H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q���Ä�3�O�D�Q�V�W�U�D�‰�H�����%�³���I�•�U���G�H�Q���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U���Q�L�F�K�W��
mehr zur Verfügung. Die Erschließung ist neu zu konzipieren. 
Die westlich gelegenen Misch �± Wohn �± und Kleinsiedlungsgebiete werden mittels 
Straßenanbindung in Höhe des Heimchengrundes erschlossen. Für diese Erschließung 
ist die Fällung von 3 Alleebäumen notwendig, ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 
gem. BbgNatSchG wird im laufenden Verfahren der Planänderung gestellt. 
Durch die eingeschränkte Nutzungsfähigkeit in dem ausgewiesenen  
Kleinsiedlungsgebiet soll diese Straße mit einer Wendeanlage enden, die eine 
Erweiterung entsprechend den Nutzungsbedürfnissen in diesem Gebiet ermöglicht. 
Gleichzeitig vermeidet diese Lösung den aufwändigen Ausbau der ehemals 
vorgesehenen Sammelstraße mit Überwindung der natürlich vorhandenen 
Geländehöhen von teilweise bis ca. 8 m. 

 
�)�•�U�� �G�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�U�� �9�H�U�I�•�J�X�Q�J�� �V�W�H�K�H�Q�G�H�� �Ä�3�O�D�Q�V�W�U�D�‰�H�� �%�³�� �H�U�I�R�O�J�W�� �G�H�U�� �$�X�V�Eau der Straße 
�Ä�6�F�K�Z�D�U�]�H�U�� �:�H�J�³�� �]�X�U�� �(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�� �G�H�U�� �Q�|�U�G�O�L�F�K�� �X�Q�G�� �Q�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�� �J�H�O�H�J�H�Q�H�Q��
Wohngebiete und des östlichen Teils der alten Kasernenanlage. Zur Erhaltung der am 
Schwarzen Weg vorhandenen Eiche ist eine besondere Verkehrsführung notwendig. 
Der Ausbau in den Wohngebieten erfolgt durch eine Ringverbindung, die den 
Anforderungen an einen fließenden Verkehr entspricht. 
�)�•�U�� �G�L�H�� �$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J�� �Ä�6�F�K�Z�D�U�]�H�U�� �:�H�J�³�� �D�Q�� �G�L�H�� �Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�³�� �L�V�W�� �L�Q�� �$�E�K�l�Q�J�L�J�N�H�L�W��
von der Entwicklung des Verkehrsaufkommens eine Ampelanlage vorzusehen. 
 
 
Veränderungen gegenüber dem Bebauungsplan BP -06�±013 
- Die neue Verkehrsführung wird den veränderten Nutzungsbedingungen entsprechen 

und ist nicht mehr als Sammelstraße mit U�±förmiger Anbindung an die August-Bebel-
Straße vorgesehen. 

- Dem Flächenkonzept des Einzelhandelsmarktes folgend, werden die ehemaligen 
Mischgebietsflächen MI 1 bzw. MI 2 zu einem Mischgebiet vereinigt und in MI 1.1 und 
1.2  untergliedert. Damit wird den konkreten Ansiedlungsinteressen entsprochen. 

- Die im nördlichen und mittleren Bereich ursprünglich festgesetzten öffentlichen 
Grünflächen müssen nach Forderung der Stadt reduziert und durch private 
Grünflächen bzw. nicht bebaubare private Grundstücksflächen ersetzt werden. 

- Die Maßnahmen auf den privaten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern im Zusammenhang mit der Gebietsgliederung und Baugebietseinfassung 
bleiben erhalten und werden gemäß Grünordnungskonzept geringfügig verändert und 
fortgeschrieben. 

- Bedingt durch die komplizierten Bodenverhältnisse im ehemaligen Wohngebiet WA 1, 
muß eine Neuordnung des Plangebietes erfolgen. Das WA 1 wird in seiner Fläche 
erheblich reduziert. Auf der verbleibenden Fläche wird ein Kleinsiedlungsgebiet WS mit 
beschränkter Bebaubarkeit festgesetzt.  

- Entsprechend den Bedingungen der veränderten Verkehrsführung werden die 
allgemeinen Wohngebiete im nördlichen und östlichen Planteil mit Anschluss an den 
Schwarzen Weg in veränderter Form als WA 2, WA 3 und WA 4 festgesetzt und mit 
Maßnahmeflächen komplettiert. 
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12.  Festsetzungen des Bebauungsplanes  
 
12.1 Art der baulichen Nutzung  

nach Baunutzungsverordnung BauNVO erster Abschnitt 
 
 Kleinsiedlungsgebiet WS  

gemäß § 2 BauNVO 
 
Im nordwestlichen Teil des Bebauungsplangebietes wird u.a. wegen der Nähe zum 
Landschaftsraum Klingetal und den angrenzenden Kleingartensiedlungen, ein 
Kleinsiedlungsgebiet festgesetzt. 
Hier kann unter Beachtung der eingeschränkten Bebaubarkeit eine Kleinsiedlung, 
Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten bis hin zu landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstellen und Gartenbaubetrieben, die der Versorgung des Gebietes 
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe entstehen. 
Ausnahmsweise können auch sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke sowie nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen werden. 
Die als Ausnahme nach § 2 Abs. (3) BauNVO mögliche Errichtung von Tankstellen ist 
mit den Zielen der Planung nicht vereinbar und wird ausgeschlossen. 
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr.1) 
Trotz schwieriger Baugrundverhältnisse und den damit verbundenen Einschränkungen 
ergeben sich damit in diesem Gebiet für einen möglichen Investor oder für private 
Interessenten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. 

 
 
 Allgemeine Wohngebiete WA  

gemäß § 4 BauNVO 
 

Dem Entwicklungsziel entsprechend werden im nördlichen Teil des Plangebietes 
allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Hier entstehen vorwiegend Wohngebäude. 
Zulässig und den Charakter des Gebietes nicht beeinträchtigend sind auch die der 
Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 
Ausgeschlossen werden die im § 4 Abs. (3) ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten, 
wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. (siehe 
Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 2) 

 
 Mischgebiete MI  

gemäß § 6 BauNVO 
 

Entlang der August-Bebel-Straße werden die bereits bebauten und zur Bebauung 
vorgesehenen Flächen als Mischgebiete festgesetzt. Sie dienen dem Wohnen und der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Neben 
Wohngebäuden sind nach § 6 (2) BauNVO Geschäfts- und Bürogebäude, 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Die 
Festsetzung entspricht dem Flächennutzungsplan und bildet eine Trennung zwischen 
Hauptstraße und den ausgewiesenen Wohngebieten. 

 
Folgende nach § 6 Abs. 2 und 3 Bau NVO zulässigen und ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungsarten werden unter Beachtung der gewünschten Gebietsentwicklung und aus 
städtebaulicher Sicht ausgeschlossen:  
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Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten jeder Art (siehe Planungs-
rechtliche Festsetzung Nr. 3) 

 
12.2 Maß der baulichen Nutzung  

nach Baunutzungsverordnung BauNVO zweiter Abschnitt 
 

Im vorliegenden Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung durch die 
Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschoßflächenzahl (GFZ) und der 
Anzahl der Vollgeschosse bestimmt. 
Im ausgewiesenen Kleinsiedlungsgebiet werden die GRZ mit 0,2 und die GFZ mit 0,4 
bei möglichen 2 Vollgeschossen festgesetzt. 
Die zulässigen Grundflächenzahlen als Obergrenzen nach § 17 (1) BauNVO für die  
Baugebiete WA und MI werden zur angestrebten Minimierung der 
Flächenversiegelungen und in Zusammenhang mit der Grundstücksgröße und den 
städtebaulichen Zielen reduziert. 
Für die Allgemeinen Wohngebiete im Norden wird eine GRZ von 0,35 festgesetzt, die 
jedoch gemäß § 19 (4) BauNVO durch die genannten Garagen, Stellplätze und ihre 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche um 50 v.H, d.h. bis GRZ 0,525 überschritten werden kann. 
Die GFZ wird mit 0,8 festgesetzt und die Anzahl der Vollgeschosse auf 3 begrenzt. 
Damit wird dem Charakter Eigenheimbebauung Rechnung getragen, ermöglicht aber 
auch die Errichtung von Wohnformen bis hin zu Gebäuden mit Stadtvillencharakter. 
Der hohe Anteil von Freiflächen und Plätzen im denkmalgeschützten Bereich und der 
angrenzenden Mischgebietsfläche (MI 3 bis MI 6) erlaubt die Festsetzung einer 
reduzierten GRZ von nur 0,4. 
Für das Mischgebiet MI 1.1 und 1.2  wird die nach § 17 (1) als Obergrenze angegebene 
GRZ von 0,6 festgesetzt, da hier eine dichtere neue Bebauung im Anschluss an den 
denkmalgeschützten Bereich sich nicht störend auswirkt. Gleichzeitig ermöglicht die aus 
städtebaulichen Gründen nach § 17 (2) Pkt.1 BauNVO erhöhte GFZ von 1,2 im MI 1.1 
und 1,6 im MI 1.2 verbunden mit maximal zulässigen 3 bzw. 5 Vollgeschossen eine 
optimale Grundstücksausnutzung und gestattet die Errichtung von Gebäuden, die 
entlang der Hauptstraße eine städtebauliche Raumkante bilden. 
Im denkmalgeschützten Bereich (MI 3, MI 5 und MI 6) ergeben sich die Festsetzungen 
der Geschoßflächenzahl und die Anzahl der Vollgeschosse aus dem Bestand und den 
Forderungen der Investoren. Die Möglichkeit des Dachgeschoßausbaus bis zur Größe 
eines Vollgeschosses führt zur Erhöhung der jeweiligen VG in den Baufeldern um 1. 
Für das Mischgebiet MI 4 wird die reduzierte GRZ von 0,4 aber gleichzeitig die 
maximale GFZ von 1,4 festgesetzt. In Verbindung mit maximal 3 Vollgeschossen im 
nördlichen Teil wird eine nicht dominante Bebauung entlang des Grünzuges angestrebt. 
Die Festsetzung von möglichen 5 Vollgeschossen für den Gebietsteil entlang der 
August-Bebel-Straße ermöglicht die Weiterführung der straßenbegleitenen vorhandenen 
Bebauung im denkmalgeschützten Bereich. 
 

 
Zusammenfassend lassen sich die Art und das Maß der baulichen Nutzung in folgender 
Form zur Übersicht darstellen: 

 
 

Bezeichnung  
Baugebiet 

Grundflächenzahl 
GRZ 

Geschoßflächenzahl 
GFZ 

Anzahl der 
Vollgeschosse 

WS 0,2 0,4 2 
WA 1 0,35 0,8 3 
WA 2 0,35 0,8 3 
WA 3 0,35 0,8 3 
WA 4 0,35 0,8 3 
MI 1.1 0,6 1,2 3 
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MI 1.2 0,6 1,6 5 
MI 3 0,4 1,0 2, 3 und 5 
MI 4 0,4 1,4 5 und 3 
MI 5 0,4 1,4 5 
MI 6 0,4 0,8 2 

 
 
12.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
 

Für die neuen Baugebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene 
Bauweise nach § 22 (1) BauNVO festgesetzt. Es können damit Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen bis 50 m Länge 
errichtet werden. Im Bereich des Denkmalschutzes wird keine Festsetzung getroffen, da 
die Gebäude in ihrer Grundfläche bestehen und mit umlaufenden Baugrenzen in der 
Ausdehnung begrenzt sind. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen in den einzelnen Baugebieten werden durch die 
Festsetzung von Baugrenzen nach § 23 (1) bis (3) BauNVO bestimmt. 
In den Wohngebieten ist somit eine sehr individuelle, baulinienfreie Grundstücks-
ausnutzung für den privaten Wohnungsbau möglich. 
Die Festsetzung der Baugrenzen in den Mischgebieten orientiert am vorhandenen 
Gebäudebestand, erfüllt die Forderungen der Investoren und berücksichtigt in hohem 
Maße den Bestand an Bäumen und Sträuchern auf den Freiflächen und Plätzen.  

 
12.5 Verkehrserschließung / Stellplätze  
 

Das Plangebiet wird von der August-Bebel-Straße und dem Schwarzen Weg aus 
erschlossen.  
Die ausgewiesenen Mischgebiete mit Bestandsobjekten haben Zufahrten und 
Toröffnungen in der Grundstücksbegrenzung entlang der Straße, die entsprechend dem 
Bedarf genutzt werden. Innerhalb der Gebiete dient das vorhandene und zu ergänzende 
Wege- und Platzsystem der inneren nichtöffentlichen Erschließung. 
Die Baugebiete MI 1.1 und 1.2, das WA 1 und das Kleinsiedlungsgebiet im westlichen 
Plangebiet werden durch die Planstraße A als Stichstraße mit Wendeanlage am Ende 
erschlossen. Die Einbindung erfolgt gegenüber der Straße Heimchengrund unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Baumstandorte und technischer Anlagen. 
Die Straßenführung nimmt Rücksicht auf konkrete Planungen im MI 1.2 und führt bis an 
die Baugebiete WA 1 und WS heran. Die innere Erschließung dieser Gebiete erfolgt 
über Privatstraßen entsprechend der Investorenkonzepte. 
Der öffentliche 7,50 m breite Straßenverkehrsraum der Planstraße A unterteilt sich in 
eine 5,50 m breite Verkehrsfläche für Radfahrer, PKW und LKW, die den 
Begegnungsfall bis LKW / LKW berücksichtigt und einen 1,50 m breiten Fußweg. 
Die im Norden des Plangebietes festgesetzten allgemeinen Wohngebiete werden über 
den Schwarzen Weg und weiter über eine neue Anliegerstraße erschlossen. Die 
ringförmige Straßenführung zwischen WA 2, WA 3, und WA 4 erschließt diese 
Wohngebiete vollständig. Somit entfallen die im ursprünglichen Planungskonzept 
vorgeschlagenen zusätzlichen Privatstraßen und interne Wohnwege. 
Der Schwarze Weg wird von der August-Bebel-Straße beginnend bis zur Einfahrt auf 
das Gelände MI 5 / MI 6 mit 5,50 m Verkehrsfläche und begleitendem 1,50 m breitem 
Fußweg ausgebaut. Bis zum Anschlusspunkt WA 2 wird diese Verkehrsfläche auf 4,75 
m verringert. 
Die Weiterführung der Erschließungsstraße für die nördlichen Wohngebiete erfolgt mit 
einer Anliegerstraße, bestehend aus einer 4,75 m breiten Mischverkehrsfläche mit 
Randstreifen und straßenbegleitender Mulde. Sie dient der Regenwasserversickerung 
und endet am Beginn der Ringstraße in einer gestalteten Versickerungsanlage zur 
Aufnahme von überschüssigem Niederschlagswasser. Im westlichen Teil wird die Mulde 
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wegen ungünstiger Bodenverhältnisse ggf. durch eine Rinne mit Anschluß an die 
Entwässerung ersetzt. 
Zwischen den Mischgebieten MI 5 bzw. MI 6 und dem MI 3 wird eine mit Geh- und 
Leitungsrechten zu belastende 3,50 m breite Grundstücksfläche festgesetzt. Sie dient 
der Führung des öffentlichen Fußgängerverkehrs von der August-Bebel-Straße in die 
neuen Wohngebiete und der Verlegung erforderlicher öffentlicher Leitungen der 
Versorgungsträger. 
Die Festsetzung eines Fuß- und Radweges zwischen der Wohngebietsstraße und der 
öffentlichen Grünfläche in der Mitte des Plangebietes ermöglicht den durchgängigen 
Fußgänger- und Radverkehr vom Osten bis in den Westen des Plangebietes mit 
Anbindungen an den ausgewiesenen Spielplatzstandort, an das Klingetal und die 
Kleingartenanlagen. 
Der Stellplatzbedarf entsprechend der Nutzungsart und den Richtzahlen nach 
Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung (VVBbgBO) in den einzelnen 
Baugebieten wird auf den jeweiligen Grundstücken individuell gesichert.  
Im öffentlichen Straßenraum sind somit keine Stellplätze erforderlich. Nur im Bereich 
des Schwarzen Weges sind an geeigneter Stelle als Ausgleich Stellplätze 
nachzuweisen. Besondere Beachtung gilt der Gestaltung der Flächen für den ruhenden 
Verkehr. Durch die planungsrechtliche Festsetzung von Mindestbegrünungen und der 
Gestaltung der Befestigungen werden großflächige Stellplatzanlagen und 
Versiegelungen in den Mischgebieten vermieden. 
Stellplätze sind mit Bäumen und Sträuchern zu gliedern und zu umpflanzen.  
Anlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind durch mindestens 2,00 m breite Pflanzinseln zu 
gliedern, so dass maximal 6 Stellplätze zusammengefasst sind. Je 6 Stellplätze ist 
mindestens 1 hochstämmiger Laubbaum gemäß Pflanzliste  mit einem Stammumfang 
von mindestens 16-18 cm zu pflanzen. Die Befestigung der Flächen ist mit einem 
wasserdurchlässigen Aufbau herzustellen (Rasenpflaster, Rasengittersteine o.ä.) 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind unzulässig. 

 
 
12.6 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser  
 

Unter Beachtung der Grundsätze des Natur- und Umweltschutzes ist anfallendes 
Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken vorrangig ortsnah zu versickern oder zu 
verwerten. 
In den gekennzeichneten Teilen des Plangebietes, unter denen der Bergbau umging, ist 
die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den Grundstücken wegen 
möglicher unkontrollierbarer Setzungen erheblich eingeschränkt.  
Deshalb ist gefasstes Niederschlagswasser der Gebäude, Nebenanlagen und 
Verkehrsflächen in den betreffenden Baugebieten abzuleiten und entweder 
zeitverzögert dem öffentlichen Netz oder den im Plangebiet festgesetzten Flächen für 
die Regenrückhaltung und Versickerung zuzuführen. 
Eine Regenrückhalteanlage bzw. Versickerungsfläche im Kleinsiedlungsgebiet am Ende 
der Planstraße A kann Spitzenbelastungen durch Starkregen in den westlichen 
Plangebietsteilen, der öffentlichen Straße und durch künftige mögliche Entwicklungen 
im Kleinsiedlungs- und Wohngebiet kompensieren. 
Im Bereich der Erschließungsstraße für die Wohngebiete WA2, WA3 und WA4 mit 
Anbindung an den Schwarzen Weg wird eine weitere Fläche für eine gestaltete 
Regenrückhalte- bzw. Versickerungsanlage zum Einleiten der überschüssigen 
Niederschläge aus der Straße und den anliegenden Grundstücken festgesetzt. 

 
12.7 Öffentliche und private Grünflächen und grünordnerische Maßnahmenflächen  
 

Zur Gliederung des Plangebietes werden öffentliche und private Grünflächen in 
Verbindung mit Flächen zum Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
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sonstigen Bepflanzungen auf den privaten Grundstücken (Maßnahmeflächen) 
festgesetzt. 
Die entstehenden zusammenhängenden Grünzüge werden zwischen den südlichen 
Mischgebieten und den nördlichen Baugebieten, entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze mit Anschluss an den Landschaftsraum Klingetal ausgewiesen. 
Ergänzt werden die öffentlichen Grünflächen durch Maßnahmeflächen als Einfassung 
und Gliederung der Baugebiete WS und WA. 
Im Bereich des Geländesprungs (Hangbereich) zwischen den tiefer liegenden WS und 
WA 1 im Westen und den höher gelegenen WA 2 bis 4 wird ein weiterer Grünzug 
festgesetzt, der neben der Trennungsfunktion vor allem die topographischen 
Gegebenheiten berücksichtigt. 
Die öffentlichen Grünflächen werden mit der Zweckbestimmung Parkanlage und 
Spielplatz ausgewiesen und festgesetzt. Die Führung von Fuß- und Radwegen kann 
den Bedingungen entsprechend variabel erfolgen. 
Für die Größe und Art der Spielplätze werden die Richtwerte in der Spielplatzsatzung 
der Stadt Frankfurt(Oder) herangezogen. Die Kleinkinderspielplatzfläche kann reduziert 
werden, da in allgemeinen Wohngebieten ausreichende Flächen auf den privaten 
Grundstücken zur Verfügung stehen.  
Auf Grundlage der geschätzten Anzahl der in den verschiedenen Baugebieten 
entstehenden 120 Wohneinheiten (WS/WA 70, MI 50) ergibt sich folgender maximaler 
Flächenbedarf: 

- Kleinkinderspielplatz netto 50 qm  brutto 125 qm 
- Schulkinderspielplatz netto 180 qm  brutto 360 qm 

 
Der überaus wertvolle Baumbestand im Plangebiet wird durch die Baumschutzsatzung 
der Stadt und die Festsetzung zum Erhalt von Einzelbäumen und der Baumallee 
ausreichend geschützt und trägt zum grünordnerischen Gesamtkonzept bei. 
Notwendige Baumfällungen können durch Pflanzfestsetzungen auf den 
Baugrundstücken vollständig ausgeglichen werden, es verbleibt eine positive Bilanz. 

 
In Umsetzung des grünordnerischen Konzeptes werden planungsrechtliche 
Festsetzungen für die Bepflanzung der Grundstücke und die Gestaltung der Stellplätze 
getroffen. Für die Sicherung der grünordnerischen Maßnahmen auf bestimmten Flächen 
werden Festsetzungen getroffen und als Flächen 1, 2, 3 und 4 im Planteil A dargestellt. 
 
Folgende Ergebnisse der Grünordnungsplanung werden in den B-Plan Teil B: Textliche 
Festsetzungen als planungsrechtliche Festsetzungen übernommen: 
 
- Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist je angefangene 250 m²  Grundstücksfläche und 

im Kleinsiedlungsgebiet (WS) je angefangene 1.000 m² mindestens 1 hochstämmiger 
Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 12-14 cm zu pflanzen. 
Vorhandene  Bäume sind bei Erhaltung anzurechnen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
Begründung: 
 
Die Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen auf den Baugrundstücken ist für die 
Sicherung eines im Verhältnis zum Umfeld vorhandenen Landschaftsbildes notwendig. 
Es wird keine Größe der Bäume vorgeschrieben, so dass auch klein- und mittelkronige 
Bäume neben großkronigen Bäumen gepflanzt werden können. Dies ist dadurch 
begründet, dass die Größe der Baugrundstücke sehr variabel ist und daher der zur 
Verfügung stehende Platz nicht bekannt ist. Auch die Pflanzung von Obstbäumen ist 
damit möglich. Die Festsetzung einer Pflanzqualität ist notwendig, um die notwendige 
Ausgleichswirkung zu sichern. 
 
- Im Mischgebiet (MI) ist je angefangene 400 m² überbaubarer Fläche  mindestens 1 

hochstämmiger mittel- bis großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang  von 
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mindestens 14-16 cm zu pflanzen. Vorhandene Bäume sind bei Erhaltung 
anzurechnen.  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
Begründung: 
 
Die Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen auf den Baugrundstücken ist für die 
Sicherung eines im Verhältnis zum Umfeld vorhandenen Landschaftsbildes notwendig. 
Die Größe der Bäume wird auf  mittel- und großkronige Bäume festgesetzt, damit eine 
ähnliche Qualität, wie sie auf den Mischgebietsgrundstücken bereits vorhanden ist, 
gesichert werden kann. Die Festsetzung einer Pflanzqualität ist notwendig, um die 
notwendige Ausgleichswirkung zu sichern, die höhere Pflanzqualität gegenüber den 
Wohnbauflächen ist damit begründet, dass hier eine höhere Vandalismussicherheit der 
Pflanzungen gewährleistet sein muss. 
 
- Stellplätze sind mit Bäumen und Sträuchern zu gliedern und zu umpflanzen. 

Anlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind durch mindestens 2,0 m breite  Pflanzinseln 
oder Pflanzstreifen zu gliedern bzw. so zu umpflanzen, dass bei Wahl von 
Pflanzinseln maximal 6 Stellplätze zusammengefasst sind bzw. bei Umpflanzung die 
Pflanzstreifen unmittelbar an die Stellplätze grenzen. Je 6 Stellplätze ist mindestens 
1 hochstämmiger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu 
pflanzen. Vorhandene Bäume sind bei Erhaltung anzurechnen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
Begründung: 
 
Diese Festsetzung dient dazu, das Ortsbild entsprechend dem Bestand anzupassen 
und die Dominanz der abgestellten Kfz. etwas zu mindern, gleichzeitig dient die 
Festsetzung der Milderung des Standortklimas durch Reduzierung der direkten 
Sonneneinstrahlung auf die großen befestigten Flächen. Gleichzeitig kann ein Teil der 
Entwässerung der Flächen in die Pflanzflächen geleitet werden. Die Festsetzung einer 
Pflanzqualität ist notwendig, um die notwendige Ausgleichswirkung zu sichern, die 
höhere Pflanzqualität gegenüber den Wohnbauflächen ist damit begründet, dass hier 
eine höhere Vandalismussicherheit der Pflanzungen gewährleistet sein muss und der 
Kronenschluss so schnell wie möglich erreicht werden soll. Können vorhandene Bäume 
im Bereich von Kfz-Stellplätzen erhalten werden, sind diese auf Antrag anzurechnen, 
gleiches gilt für notwendige Baumpflanzungen aus anderen Festsetzungen, wenn die 
räumliche Nähe zu den Stellplätzen gegeben ist. 
 
- Im Kleinsiedlungsgebiet, allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet ist eine 

Befestigung der privaten Stellplätze und Parkplätze nur im  wasserdurchlässigen 
Aufbau herzustellen (Rasenpflaster, Rasengittersteine  o.ä.). Auch Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde  Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierung und  Betonierung sind unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB i.V.m. § 81 BbgBO) 

 
Begründung: 
 
Die Festsetzung zur Reduzierung des Versiegelungsgrades dient dem schonenden 
Umgang mit dem Schutzgut Boden und einer Stärkung des Wasserhaushaltes, 
gleichzeitig kann damit die Menge des anfallenden gefassten Niederschlagswassers 
reduziert werden, das ggf. abgeführt werden muss. 
 
- Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  

Bepflanzungen - Fläche 1  - soll eine geschlossene artenreiche Gehölzfläche aus 
Laubgehölzen mit einer Mindestwuchshöhe von 4m angelegt werden. Vorhandene 
bzw. aus anderen Festsetzungen zu pflanzende Bäume und Sträucher sind bei 
Erhaltung anzurechnen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
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Begründung: 
 
Mit dieser Festsetzung wird die Pflanzbindung spezifiziert. Es können Bäume und 
Sträucher in beliebigem Verhältnis gepflanzt werden, Einschränkungen sind durch die 
Vorgabe der Mindestwuchshöhe von 4 m, die Auswahl mehrerer Arten und die 
Einschränkung der Verwendung von ausschließlich Laubgehölzen gegeben.  
Die Begrünung soll eine deutliche Differenzierung der beiden Mischgebietsnutzungen 
darstellen, weshalb die hohe Mindestwuchshöhe und der ausschließliche Laubholzanteil 
festgesetzt werden soll. Sind auf der Fläche bereits Bäume und Sträucher vorhanden 
oder wurden aus anderen Festsetzungen (z. B. aus der Festsetzung zur Baumpflanzung 
in Baugebieten, die ja auch auf diese Fläche zutrifft) Bäume in die Fläche gepflanzt, 
sind diese anzurechnen, wenn sie erhalten werden. 
 
- Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern  und 

sonstigen Bepflanzungen - Fläche 2  - sind artenreiche geschlossene Hecken aus 
Laubgehölzen mit einer  Mindestwuchshöhe von 100 cm zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) 

 
Begründung: 
 
Mit dieser Festsetzung soll die Abgrenzung zu den angrenzenden Flächen mit 
abwechslungsreichen Heckenstrukturen gesichert werden. Für die Hecken wird eine 
Mindestwuchshöhe vorgegeben, um als Hecke im Plangebiet wirksam zu werden und 
das Landschaftsbild zu prägen, weiterhin wird vorgegeben, dass die Hecken einen 
geschlossenen Eindruck vermitteln sollen, womit Lücken in den Hecken ausgeschlossen 
werden. 
 
- Im Bereich der Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft - Fläche 3  - wird die Erhaltung des vorhandenen Gehölzbestandes und die 
Ergänzung auf den gehölzfreien Flächen mit standortheimischen Sträuchern 
festgesetzt, die Fläche soll sich nach der Ergänzungspflanzung in freier Sukzession 
als geschlossene Gehölzpflanzung weiter entwickeln. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Begründung: 
 
Diese Flächenfestsetzung dient dazu, die Ziele für die Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu definieren. Bei der Fläche handelt 
es sich um eine private Grünfläche, die den angrenzenden Baugebieten zugeordnet 
werden kann. Zielstellung soll hier die Erhaltung des vorhandenen Gehölzbestandes 
und die standortgerechte Ergänzung mit einheimischen Gehölzen, die sich in freier 
Sukzession weiter entwickeln soll, sein. Diese Fläche hat als Abstandsgrün und als 
naturnaher Lebensraum im Verbundsystem eine besondere Bedeutung. 

 
- Innerhalb der Flächen mit Bindungen oder zum Anpflanzen und Erhalten von 
Bäumen, Sträuchern  und sonstigen Bepflanzungen - Flächen 4  - sind die 
vorhandenen Bäume zu erhalten bzw. bei Abgang arten- und sortengerecht zu 
ersetzen oder es sind Bäume in einer Reihe mit einem Abstand in der Reihe von ca. 8 
bis 12 m und je Baumreihe mit einer einheitlichen Baumart als hochstämmiger 
großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm in eine 
mindestens 6 m² große Baumscheibe zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

 
Begründung: 
 
Vorhandene Bäume sollen mit dieser Festsetzung in der reihenförmigen Anordnung 
dauerhaft erhalten werden, ggf. ist die Baumreihe durch Neupflanzung arten- und 
sortengerecht wieder herzustellen. Auf Flächen, wo gegenwärtig noch keine 
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Baumreihen vorhanden sind, sollen diese durch Pflanzung einer einheitlichen Baumart 
mit großkronigen Bäumen angelegt werden. Aus diesem Grund wurden auch 
Festsetzungen zum möglichst einheitlichen Abstand und zur Pflanzqualität getroffen, 
damit die Pflanzung als einheitliche Baumreihe zur Wirkung gelangen kann. Die 
Pflanzungen sollen in eine mindestens 6 m² große Baumscheibe erfolgen, die Flächen 
zwischen den Baumscheiben können bei Bedarf auch befestigt werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der Pflanzraum von unter- und oberirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen frei zu halten ist. 

 
- Die Anlagen für die Niederschlagswasserrückhaltung und -versickerung im Bereich der 
festgesetzten Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB sind naturnah zu gestalten und mit einer mindestens 
einreihigen Bepflanzung aus Laubgehölzen mit einer Mindestwuchshöhe von 1,5 m zu 
umpflanzen.  
 
Begründung : 
 
Die Anlagen für die Regenwasserrückhaltung und -versickerung sind an den Flächen 
der öffentlichen Erschließung der Baugebiete an relativ zentralen Stellen eingeordnet.  
Zur Sicherung einer ansprechenden und ortstypischen Gestaltung der Baugebiete ist die 
Einordnung der Flächen durch eine Umpflanzung mit Laubgebüschen notwendig, so 
dass sich die Fläche ähnlich einem Baugrundstück mit einer randlichen Hecke darstellt. 
Die naturnahe Gestaltung (Vermeidung von versiegelten Flächen) dient der Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere der Schutzgüter Boden, 
Wasserhaushalt und Biotop- und Artenschutz. 

 
Für die Pflanzenverwendung werden folgende standortheimische Gehölze empfohlen, 
für die Maßnahmenfläche 3 sind die genannten Arten zwingend zu verwenden: 
 
Auflistung von standortheimischen Gehölzen 
 
deutsche Bezeichnung  wissenschaftliche Bezeichnung  
Feld-Ahorn Acer campestre 
Spitz-Ahorn Acer platanoides 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
Gemeine Birke Betula pendula 
Moor-Birke Betula pubescens 
Hainbuche Carpinus betulus 
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea 
Gemeine Haselnuß Corylus avellana 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Weißdorn-Hybr. Crataegus x macrocarpa 
Weißdorn-Hybr. Crataegus x media 
Weißdorn-Hybr. Crataegus x subsphaericea 
Besenginster Cytisus scoparius 
Gemeines Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Gemeine Rotbuche Fagus sylvatica 
Gemeine Esche Fraxinus excelsior 
Holz-Apfel Malus sylvestris agg. 
Gemeine Kiefer Pinus sylvestris 
Schwarz-Pappel Populus nigra 
Zitter-Pappel Populus tremula 
Traubenkirsche Prunus padus 
Schlehe Prunus spinosa 



BP-06-013  1. Änderung  32 
Begründung 

deutsche Bezeichnung  wissenschaftliche Bezeichnung  
Wild-Birne Pyrus pyraster 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Stiel-Eiche Quercus robur 
Purgier-Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
Hunds-Rose Rosa canina 
Falsche Wein-Rose Rosa columnifera 
Hecken-Rose Rosa corymbifera 
Duftarme Rose Rosa inodora 
Kratz-Rose Rosa pseudoscabriuscula 
Wein-Rose Rosa rubiginosa 
Samt-Rose Rosa sherardii 
Falsche Hundsrose Rosa subcanina 
Falsche Heckenrose Rosa subcollina 
Stumpfblättrige Rose Rosa tomentella 
Silber-Weide Salix alba 
Ohr-Weide Salix aurita 
Sal-Weide Salix caprea 
Grau-Weide Salix cinerea 
Lorbeer-Weide Salix pentandra 
Purpur-Weide Salix purpurea 
Mandel-Weide Salix triandra 
Korb-Weide Salix viminalis 
Hohe Weide Salix x rubens 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Gewöhnliche Eberesche Sorbus aucuparia 
Elsbeere Sorbus torminalis 
Winter-Linde Tilia cordata 
Berg-Ulme Ulmus glabra 
Flatter-Ulme Ulmus laevis 
Feld-Ulme Ulmus minor 
Bastard-Ulme Ulmus x hollandica 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 

 
Es können abweichend von der Pflanzenliste alle standortgerechten Gehölze im 
Plangebiet gepflanzt werden. 
 
Die Baumallee an der August-Bebel-Straße und die im Plangebiet als besonders 
schützenswert angesehenen Bäume sind im Planteil A als Festsetzung dargestellt und 
sind nach einem möglichen Abgang an ihrem Standort arten- und sortengerecht zu 
ersetzen. 
 

 
12.8 Immissionsschutz  

 
Die von der August-Bebel-Straße ausgehenden Schallimmissionen durch das hohe 
Verkehrsaufkommen führen zu Überschreitung der Orientierungswerte. Als 
planungsrechtliche Festsetzung (PF 14) werden deshalb passive Maßnahmen an 
Gebäuden vorgeschrieben. Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume 
(Aufenthaltsräume in Wohnungen) entlang der August-Bebel-Straße in einem Abstand 
von bis zu 25 m haben mindestens ein resultierendes Schalldämmmaß an der 
straßenzugewandten Seite von 40 dB aufzuweisen. An den sonstigen Seiten kann das 
resultierende Schalldämmmaß um 5 dB verringert werden. Die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume (Aufenthaltsräume in Wohnungen) entlang der August-Bebel-
Straße in einem Abstand ab 25 m haben mindestens ein resultierendes 
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Schalldämmmaß an der straßenzugewandten Seite von 35 dB aufzuweisen. An den 
sonstigen Seiten kann das resultierende Schalldämmmaß um 5 dB verringert werden. 

 
 
13.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
 

In den Mischgebieten MI 4, MI 1.1 und MI 1.2 im Anschluss an den denkmalgeschützten 
Bereich werden aus gestalterischen Gründen bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
hinsichtlich der möglichen Dachneigung der obersten Vollgeschosse bei maximaler 
Ausnutzung der Anzahl der VG getroffen. Die obersten Geschosse sollen damit 
möglichst nicht mit flachgeneigten oder Flachdächern errichtet werden. 
Innerhalb des Mischgebietes MI 4 ist das oberste Vollgeschoß, innerhalb des MI 1.1 ist 
das III. Vollgeschoß und innerhalb des MI 1.2 ist das V. Vollgeschoß mit einer 
Dachneigung von mindestens 32° und maximal 46° zu errichten. 
Ausnahmsweise können andere Dachneigungen zugelassen werden, um die Errichtung 
eines Staffelgeschosses mit geringer Dachneigung oder Flachdach zu ermöglichen. 

 
14.  Nachrichtliche Übernahmen  
 

Die nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen werden in den 
vorliegenden geänderten B-Plan unverändert nachrichtlich übernommen: 

  - Einzelanlagen und Gebäude, die dem Denkmalschutz unterliegen 
  - die Gesamtanlage bzw. das Ensemble, das dem Denkmalschutz unterliegt 
  - die gekennzeichneten Flächen, unter denen der Bergbau umgeht 
  - die geschützte Baumallee an der August-Bebel-Straße 
 
15.  Durchführung  
 

Die Stadt Frankfurt(Oder) hat mit dem Land Brandenburg  vertreten durch die 
Brandenburgische Boden GmbH gemäß § 11 BauGB und Erschließungsverträge 
gemäß § 124 und § 125 BauGB zur Umsetzung des Bebauungsplanes BP-06-013 
�Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�������³���H�L�Q�H�Q���6�W�l�G�W�H�Eaulichen Vertrag abgeschlossen. 
Aufgrund der Planänderung wird ein Nachtrag zum bestehenden Vertrag oder ggf. ein 
neu zu schließender Vertrag erforderlich, in welchem insbesondere die Übernahme der 
Kosten für das Planverfahren und für die geänderte Erschließung zu regeln sind. 
Damit wird die öffentliche Erschließung des Plangebietes mit Verkehrsanlagen und allen 
erforderlichen Medien in finanzieller Verantwortung des jetzigen Eigentümers gesichert. 
Die Herstellung und Gestaltung öffentlicher Grünflächen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen und Festsetzungen erfolgt ebenfalls 
rechtlich gesichert durch den Abschluss entsprechender Verträge. 

 
 
16.  Auswirkungen des Bebauungsplanes auf öffentliche und private Belange  
 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes hat positive Auswirkungen auf die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse im Stadtteil Nuhnenvorstadt.  
Es werden attraktive und durchgrünte Wohnbauflächen zur Errichtung von Eigenheimen 
oder Eigentumswohnungen zur Verfügung gestellt.  
Die Nach- �X�Q�G�� �8�P�Q�X�W�]�X�Q�J�� �G�H�V�� �V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �(�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �Ä�5�R�W�H�� �.�D�V�H�U�Q�H�³�� �I�•�K�U�W�� �]�X��
einer Aufwertung des Stadtteils und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und hat somit 
positive Auswirkungen auf die umgebenden Wohn- und Kleingartengebiete. 
Das Angebot an öffentlichen siedlungsnahen Grün- und Spielflächen wird erweitert. 
Durch die Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplanes werden private Belange 
nicht beeinträchtigt.  
Die zu errichtenden Straßenverkehrsflächen, Erschließungsanlagen und festgesetzten 
Grünflächen werden öffentlich gewidmet.  



BP-06-013  1. Änderung  34 
Begründung 

Der Träger der Straßenbaulast wird die Stadt Frankfurt(Oder). Die Pflege der 
öffentlichen Grünflächen übernimmt das Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen. 
Die Folgekosten für Betreibung und Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Plangebiet 
werden ca. 20.000 EUR pro Jahr betragen und sind bei der künftigen Haushaltsplanung 
der Stadt zu berücksichtigen. 

 
 
17.  Flächenbilanz / städtebauliche Kennzahlen  
 

Nr. Flächenbezeichnung 
Nutzung 

Flächengröße 
ca. in ha 

Flächenanteil 
in  % 

A Bruttobaugebiet 15,1 100 
    

 öffentliche Verkehrsflächen 1,533 10,1 
 öffentliche Grünflächen 0,66 4,4 
 private Grünfläche 0,6 4, 
B Nettobaugebiet 12,31 81,52 
    

 Flächen für Kleinsiedlungsgebiet 2,41 15,95 
 Flächen für Allgemeines Wohngebiet 3,21 21,25 
 Flächen für Mischgebiet 6,69 44,3 

 
  Prognose der entstehenden Wohneinheiten 
   70 WE in den allgemeinen Wohngebieten 
   50 WE in den Mischgebieten 
   gesamt ca. 130 Wohneinheiten 
 
  Prognose der Einwohnerzahlen im Plangebiet 
   bei 2,3 Einwohner je Wohneinheit 
   gesamt ca. 300 Einwohner 
 



         
Bebauungsplan  BP -06-���������Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel -Straße  35  - 1. Änderung �³ 
 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB  
 
 
Der  Bebauungsplan BP-06-�������� �� �Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-Straße  35 - ������ �� �b�Q�G�H�U�X�Q�J�³�� �� �Z�X�U�G�H����
entsprechend  den  §§  2  bis  4  BauGB  bearbeitet. 
Die  Begründung  zum Bebauungsplan und der  Umweltbericht  nach  §  2a  BauGB  
lagen  sowohl  der  zu  beteiligenden  Öffentlichkeit  als  auch  den  Behörden  vor. 
Damit  waren  die  Ziele,  Zwecke  und  Auswirkungen  des  Bauleitplanes,  
einschließlich  aller  relevanten  Umweltbelange,  Gegenstand  der  Prüfung  und  
Grundlage  für  die  Stellungnahmen. 
Aus  der  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  bestanden  keine  die  Planung  berührenden  
Hinweise. 
Aus  den  schriftlich  vorliegenden  Stellungnahmen  der  Behörden  und  sonstigen  
Trägern  öffentlicher  Belange,  sind  ebenfalls  keine  Hinweise  vorliegend,  aus  
denen  ein  Erfordernis  von  Änderungen  oder  Ergänzungen  des  Bebauungsplanes  
abzuleiten  wäre. 
Alle  in  dieser  Hinsicht  zu  bewertenden  Hinweise  haben  ausschließlich  Bezug  auf  
die  Durchführung  der  Planabsicht  und  werden  in  diesem  Zusammenhang  
entsprechend  beachtet. 
Wesentlich  für  die  Abwägung  von  Planungsmöglichkeiten  ist  der  Tatbestand,  
dass  hier  eine  Änderung  des seit  22.12.2004 rechtskräftigen  Bebauungsplanes   
BP-06-013  �Ä�$�X�J�X�V�W-Bebel-�6�W�U�D�‰�H�������³��erfolgt  ist. 
Die  Notwendigkeit  dieser  Änderung  ergab  sich  nicht  aus  Eingriffen  in  die  
Zielsetzungen  dieses  Planes,  sondern  aus  aktuellen  Erkenntnissen  bezüglich  der  
Bebaubarkeit  der  ehemalig  militärisch   genutzten   und   im   Geltungsbereich   des  
B-Planes  befindlichen  Flächen. Gleichzeitig  sind  große  Teile  der  baulichen  
Anlagen  und  der  Freiflächen  als  Denkmal  geschützt. 
Damit  waren  die  Möglichkeiten  von  alternativen  Planungsmöglichkeiten  nicht  
gegeben  bzw.  stark  eingeschränkt. 
 
 
Darüber  hinaus  bestehen im Bereich  der  außerhalb  des  Denkmalbereich  
befindlichen  Flächenanteile  starke  Nutzungseinschränkungen  durch eine nicht  
vorhandene  Infrastruktur; u.a. auch in  Verbindung  mit  Begrenzungsfaktoren  für  
eine  gewerbliche  Nutzung.    Das  ist  dem  Tatbestand  des  ehemals  umgehenden  
Bergbaues  im Plangebiet geschuldet. 
 
Gleiches  lässt  sich  auf  die  Beachtung  der  Umweltbelange  übertragen. 
Durch  die  bereits erfolgte Entsiegelung von  umfänglichen  Grundstücksflächen,  bis  
auf  den  denkmalgeschützten  Kasernenbereich,  ist  eine  grundhafte  Verbesserung  
der  Umweltsituation  erreicht. 
Durch die  mit  der  vorliegenden  1.  Änderung  eingearbeiteten  behutsamen  
Festsetzungen  zur  Bebauung,  werden  an  diesem  Zustand  keine  negativen  
Wirkungen  verursacht. 
Alle  diese  Faktoren  sind  in  dem  Umweltbericht  detailliert  untersucht  und  in  
mehreren  Beratungen  mit  allen  fachlich  in  der  Sache  zu  konsultierenden  
Behörden  und  anderen  Institutionen,  ausführlich  beraten. 
Damit  wurde  ein  für  dieses  Plangebiet  ausgewogenes  und  mit  der  vorgesehenen  
Nutzung  korrespondierendes,  langfristig  wirkendes  Konzept  gefunden. 
 
 
Aufgestellt am 29.09.2006 
 
Ingenieurbauconsulting 
Magdeburg      GmbH 


